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Abkürzungsverzeichnis 
 
 

Abs.   = Absatz 
 
ASL   = Amerikanische Gebärdensprache 
 
BGG   = Bundesbehindertengleichstellungsgesetz 
 
bzw.   = beziehungsweise 
 
d.h.   = das heißt 
 
DGB   = Deutscher Gehörlosen-Bund e.V. 
 
DGS   = Deutsche Gebärdensprache 
 
DFA   = Deutsches Fingeralphabet 
 
DLS   = Deutsche Lautsprache 
 
DLBG   = Deutsche Lautsprachbegleitende Gebärde 
 
DSS   = Deutsche Schriftsprache 
 
ebd.   = ebenda 
 
engl.   = englisch 
 
GdB   = Grad der Behinderung (nach Zehnergraden abstufend) 
 
SGB   = Sozialgesetzbuch 
 
u.a.   = und andere 
 
usw.   = und so weiter 
 
vgl.   = vergleiche 
 
WFD   = World Federation of the Deaf 
 
WHO   = World Health Organisation 
 
z.B.   = zum Beispiel 
 
zit.   = zitiert 
 
 

 
Hinweis: In einigen Zitaten werden mit eckigen Klammern Begriffe näher erläutert, d.h. 
in diesen Klammern habe ich Wörter hinzugefügt zur Verdeutlichung bzw. Auslegung 
zitatsbezogener Zusammenhänge oder zur besseren Umschreibung verwendeter Wörter. 
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1. Einleitung 
 
 

Diese Diplomarbeit beschäftigt sich schon am Anfang, ab Kapitel 2, mit dem Phänomen 
„Hörbehinderung“, denn Hörbehinderung ist ein soziales Phänomen. Es verwundert 
mich daher immer wieder, wie bereitwillig die Sozialarbeit in Deutschland das Terrain 
den medizinisch- bzw. pädagogisch-therapeutischen Professionen, insbesondere der 
Frühförderung, Sonder- bzw. Heilpädagogik und der medizinischen Rehabilitation, 
überlassen hat. Vor allem in der heutigen Zeit der vorherrschenden „Deutschen 
Methode“ (= hörgerichtete lautsprachliche Bildungs- und Erziehungsmethode für 
Hörgeschädigte) besitzt die überwiegende Anzahl der Hörbehinderten in der Regel viele 
kognitiv-psychische, sprachliche bzw. soziale Defizite sowie Bildungs- und 
Informationsdefizite. Mit solchen Problemen sind hörbehinderte Menschen in der 
Schule, Ausbildung, Gesellschaft und am Arbeitsplatz behindert. Auch die Kosten-
ausgabenorientierung im Sinne der Sozialen Sicherung zur Aufrechterhaltung des 
geistigen, sprachlichen, sozialen, schulischen, beruflichen bzw. gesellschaftlichen 
Lebens Hörbehinderter spielt hierbei eine große Rolle. Dabei nimmt die staatliche 
Qualitätsorientierung immer mehr an Bedeutung ab, ebenso die Kostenorientierung, 
denn für den stets rehabilitativ wiederkehrenden, aber oft erfolglosen Präventions-
ausgleich bisheriger Differenzen Hörgeschädigter werden mehr Kostenausgaben 
notwendig sein. Der deutschen Gesellschaft fehlt es an Erfahrungen, insbesondere 
ausgehend von Peer-Fachleuten, wie sie in heutigen Zeiten dieses Problem im Sinne der 
präventiven Rehabilitation ohne Verlust mit Innovationen ideal ausgleichen kann. 
 
In vielen Fachbüchern, die sich mit Themen wie „Hörschädigung“ - „Hörbehinderung“ - 
„Hörgeschädigtenpädagogik“ - „Rehabilitation Hörgeschädigter“ beschäftigen, handeln 
die ersten und ihre fortführenden Kapitel zwangsläufig von der Hörschädigung, die 
dann in die Diskussion um allgemeine Erziehungs- und Rehabilitationsaufgaben mit 
eingebracht wird. Das Schwergewicht liegt in der Audiologie sowie auch in der Hör- 
und Sprechtherapie. Für die Verfasser solcher Texte ist das faszinierendste Merkmal an 
hörgeschädigten Menschen, „dass sie nicht hören können, was spezielle Sprech-
erziehung und Hörtraining erforderlich macht“ (Padden, C. / Humphries, T. 1991, S.16). 
Kaum jemals befassen sich solche Fachbücher mit der Frage, wie hörbehinderte 
Menschen in der Rehabilitation alternativ optimal gefördert werden könnten oder 
warum ihre Muttersprache, die visuell-manuelle Sprache - die Gebärdensprache, ein 
geeignetes Mittel zur sprachlichen, sozialen und geistigen Förderung Hörbehinderter ist. 
In der Arbeit setzte ich mich sodann auseinander, welche Mittel zur idealen Erziehung 
und Bildung sowie zur Rehabilitation Hörgeschädigter relevant sind, um so auf 
besondere physische, intellektuell-geistige und sprachliche Voraussetzungen 
Hörbehinderter eingehen zu können. Welches ist nun der schnellste und einfachste Weg 
dahin? Sich seiner Sprache zu bedienen - oder etwa nicht? Welche spezielle Angebote 
sollen in der Rehabilitation Hörbehinderter noch entwickelt werden? Warum sollen 
diese modernen entwickelten Rehabilitationsangebote sinnvoll für Hörgeschädigte sein? 
Ich bemühe mich als gehörloser bzw. gebärdensprachkundiger Experte eine alternative 
Lösungsmethode zur Kompensierung bisheriger hoher Defizite Hörgeschädigter zu 
finden und in die Praxis umzusetzten, d.h. ein zukunftsorientiertes Dienstleistungs-
system der Präventions-, Innovations- bzw. Kundenorientierung besonders für das Land 
Thüringen zu finden und zu gestalten, und zwar in dieser Arbeit, insbesondere im 
Kapitel 6. Dieses neue System ist in Nordamerika und in Skandinavien schon längst 
üblich. Dort leben sehr viele Hörbehinderte mit einem weit fortschrittlicheren 
überdurchschnittlichen intellektuell-kognitiven, sprachlichen bzw. sozialen Niveau bzw. 



 6

Bildungsniveau im Vergleich zu den deutschen Hörbehinderten. Die bisherige 
Forschung bestätigt diese Annahme uneingeschränkt. 
 
 

 Einleitende Hintergrundinformation: 
 

Erst seit den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts breitet sich die moderne 
Rehabilitation für Hörbehinderte durch die stärkere Gebärdensprachbewegung 
von den weitentwickelten nordamerikanischen und umliegenden 
skandinavischen Ländern (USA, Kanada / Schweden, Norwegen, Finnland, 
Dänemark und Großbritannien) in die Bundesrepublik Deutschland aus. Den 
Kern der Bewegung bilden intellektuelle hörbeeinträchtigte Gebärdensprachler 
mit Förderbedarf wegen ihres sehr hohen Sprach- und Bildungsbedarfes, die 
auch die Möglichkeit haben, wissenschaftlich in allen Bereichen einen Beitrag 
zur gesellschaftlichen, sprachlichen bzw. technischen Entwicklung zu leisten. In 
dieser neuen Gebärdensprachbewegung spielen moderne Rehabilitations-
konzepte eine wichtige Rolle: 

 
‚Empowerment’ – „ein Prozess, innerhalb dessen Menschen sich 
ermutigt fühlen, ihre eigenen Angelegenheiten in die Hand zu nehmen, 
ihre eigenen Kräfte und Kompetenzen zu entdecken und ernst zu nehmen 
und den Wert selbsterarbeiteter Lösungen schätzen zulernen (...), in dem 
die Kooperation von gleichen oder ähnlichen Problemen betroffenen 
Personen durch ihre Zusammenarbeit zu synergetischen Effekten führt“ 
(Galuske, M. 1999, S.230) – und ‚Peer Support’ eingeschlossener ‚Peer 
Coaching’ – systemisch förderorientierte Unterstützung und begleitende 
spezielle Trainingsmaßnahmen unter einem Leitfaden „Förderung statt 
Therapie“ durch betroffene Fachkräfte mit ähnlicher bereits reflektierter 
Lebenserfahrung, mit besonderen Kompetenzen (Gebärdensprache) 
sowie mit bereichsspezifisch fundierter Fachausbildung. 

 
In diesen genannten fortgeschrittenen Ländern wurde das psychosoziale Modell 
von Hörbehinderung neu entwickelt, das die Basis der ‚Gebärdensprache’ und 
‚Deaf’ darstellt. Die Behinderung in diesem Modell liegt aber in der 
Benachteiligung und Einschränkung, die eine zeitgenössische soziale 
Organisation (wie aural-oraldominiertes Erziehungs- und Bildungswesen für 
Hörgeschädigte) verursacht, die Menschen mit einer Hörbeeinträchtigung in 
Anlehnung auf ihre eigene Gebärdensprache keine oder nur geringe 
Berücksichtigung gibt, sie lieber oral-aurikular medizinalisiert lässt und sie 
aufgrund der Medizinalisierung entstehender Beschränkungen (z.B. 
sprachliches, geistiges Zurückbleiben) daher von sozialen Aktivitäten der 
Mehrheit ausschließt. Sprechen Gehörlose von ihrer Gehörlosigkeit, so 
verwenden sie Begriffe, die tief in ihrer Sprache, ihrer Vergangenheit und ihrer 
Gemeinschaft verwurzelt sind. Ihr stetes Anliegen ist der Erhalt ihrer Sprache, 
Entwicklung von angemessenen Methoden für die Erziehung und Bildung 
Gehörloser, sowie die Aufrechterhaltung ihrer sozialen und politischen 
Gebärdensprachorganisationen. Durch immer stärker wachsende Gebärden-
sprachbewegung hat sich die Umsetzungswirkung weltweiter Konzentration von 
moderner gebärdensprachorientierter Forschung, Lehre und Rehabilitation 
bereits auf die Gebiete der entwicklungsintensiven angesiedelten, 
gebärdensprachorientierten Medienindustrien, Schulen, Therapienzentren und 
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Kulturorganisationen, insbesondere in den nordamerikanischen und umliegenden 
skandinavischen Ländern, von Jahr zu Jahr erhöht. Angezogen durch die daraus 
resultierenden quantitativ und qualitativ attraktiven Angebote seitens dieses 
neuen Dienstleistungssektors wird dort in betreffenden Regionen eine 
spezifische gesellschaftliche, kulturelle, wirtschaftliche und soziale Dynamik 
verzeichnet. In Deutschland ist im Moment ein ähnlicher Vorgang zu bemerken, 
aber im Freistaat Thüringen fast nicht .... 

 
 

Sinn meiner Arbeit ist es, Vorschlage zu unterbereiten, dass demnächst in Thüringen 
solche Entwicklungsschritte passieren können. Mit einer modernen Umsetzung im 
Bereich der Sprache, Bildung und Rehabilitation durch neue gebärdensprachorientierte 
Förderangebote versuche ich ab Kapitel 5, bisherige Probleme bzw. Leistungsdefizite 
Hörgeschädigter auszugleichen und die Schritte der Integration durch erweiterte 
Angebote von Gebärdensprachkursen für Gebärdensprachinteressierte zu realisieren. 
Zusammengefasst hat diese Arbeit einen Sinn: 
 

„Der Weg zum neuen Markt im Dienstleistungssektor und zur Entwicklung 
multiperspektivischer gebärdensprachorientierter Dienstleistungsangebote“. 

 
 

Weiterhin präsentiert diese Arbeit ab Kapitel 4 eine sehr interessante, lang fachliche 
Einführung in die Bedeutung der Gebärdensprache sowie in die Welt der 
Gebärdensprache. Es wendet sich an alle, die sich für die Verwendung dieser Sprache 
und ihre möglichen vielfältigen Erscheinungs- bzw. Auswirkungsformen ins 
menschliche Leben interessieren. Ich habe versucht, anhand von Fakten aus der 
Fachliteratur den Reichtum der Gebärdensprache aufzuzeigen. Es eröffnet den Lesern 
einen direkten Zugang zu den heutigen wissenschaftlichen Ergebnissen und bietet neue 
Einsichten. Die Fragen wie „Warum ist Gebärdensprache bei den Gehörlosen überhaupt 
ein wichtigstes Medium und für hörende Gebärdensprachinteressierte hochinteressant?“ 
bzw. „Was hat Gebärdensprache mit intellektuellen Fähigkeiten, mit dem Denken – 
insbesondere dem Visuellen, gemeinsam?“ werden in der Arbeit schrittweise 
beantwortet. Auch gibt es einen allgemeinen Überblick darüber, welche Antwort ich 
sowie die Gebärdensprachwissenschaftler auf die Grundfragen der Sprache im Bezug 
auf die Grundfragen der Gebärdensprache zu geben versuchen, ob die Gebärdensprache 
eine vollwertige Sprache ist und ob die Anwendung der Gebärdensprache für die 
menschliche Höherentwicklung notwendig ist. Dies bezogen wage ich mich, eine 
linguistische, psychologische und neurowissenschaftliche Beschreibung der Gebärden-
sprache nachzuweisen. Sozialkulturelle Beschreibung – die Gebärdensprache hat sich in 
ihrer Überlieferung über die Jahrhunderte zu einer Symbolgeschichte entwickelt, steht 
sie doch für den Wandel, der sich bei den Gehörlosen vollzog: weg von einem Leben in 
Vereinzelung oder kleinen isolierten Gruppen hin zu einer reichen Gemeinschaft und 
Sprache. 
 
Das überweiegende Thema dieser Arbeit ist der Stellenwert der Gebärdensprache 
positiv zu begründen. Die Idee dahinter war das (medizinische bzw. biologische) 
Modell des Defizits bei Hörbehinderten zu überdenken, die eventuellen Stärken und 
Fähigkeiten der Gebärdensprache wissenschaftlich aufzuzeigen. An Hand der 
Ergebnisse dieser Arbeit konnte anhand der Gebärdensprache eine haushörere Leistung 
der hörbehinderten Menschen in verschiedenen Bereichen aufgezeigt werden. 
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In Anlehnung dazu habe ich am Schluss dieser Arbeit, im Kapitel 8, auch eine 
hinweisende, lehrreiche Nachrede im Zusammenhang mit der Stellung der 
Gebärdensprache und der Situation der heutigen Hörgeschädigtenpädagogik 
aufgeschrieben, die für das heutige praktizierende Verständnis notwendig ist. 
 

Dabei erinnere ich an eine Rede vom Berufsverband Bayerischer 
Hörgeschädigtenpädagogen BBH e.V. und von der Akademie für 
Lehrerfortbildung und Personalführung Dillingen: 
 

„Die Frage nach dem ‚richtigen Weg’ und der Streit ‚Lautsprache versus 
Gebärde’ durchziehen die Geschichte der Gehörlosenpädagogik wie ein 
roter Faden. Die vorliegende Arbeit will nicht diesen Disput fortsetzen, 
sondern im Interesse einer Weiterentwicklung der Hörgeschädigten-
pädagogik auf bisher wenig berücksichtigte Zusamenhänge und neue 
Perspektive hinweisen.“ (Akademie für Lehrerfortbildung 2000, S.7). 

 
 

Wegen des Aufgabenschwerpunktes sind in dieser Arbeit die folgenden Kapitelpunkte 
gegliedert. Zuerst beschäftige ich mich in den Kapiteln 2 und 3 mit einem Phänomen 
„Behinderung“ einschließlich „Hörbehinderung“ sowie ihre „Auswirkung auf das Leben 
Hörbehinderter“, ihre andersartigen „Kommunikationsformen Hörbehinderter“ und ihre 
daraus resultierende „Lebenswelt Hörbehinderter“ (insbesondere in der Hörbehinderten-
gemeinschaft) und zeige dann im Kapitel 4 einen Einblick in die Welt der Gebärden-
sprache. Danach stelle ich in den Kapiteln 5 und 6 einen ausführlichen Überblick über 
die für Hörbehinderte geeigneten Rehabilitationsformen, insbesondere in Anlehnung an 
die Gebärdensprache, und einen Entwurfsplan zur Erstellung einer neuen Dienst-
leistungsform vor. Bevor ich mit der Zusammenfassung im Kapitel 8 anfange, gibt es 
im Kapitel 7 eine Stellung zu meinem Standpunkt der Sozialen Arbeit im bezug auf 
meine Diplomarbeit. Das sind die Punkte, auf die ich nun eingehen möchte. 
 
 

 

 
 

Stroboskopien der ASL-Gebärde „Informieren“ 
(Abbildung: Sacks, O. 2002, S.8) 
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2. Definition von Behinderung und Hörbehinderung 
 
 
2.1. Behinderung – was ist das? 
 
 
Der Begriff „Behinderter und seine Behinderung“, der sich im Laufe der Geschichte 
menschlicher Gesellschaft entwickelte, ist je nach Bereich (pädagogisch, soziologisch, 
psychologisch, medizinisch), nach Ursache (organisch, emotional, kognitiv, sozial), 
nach Art (körperlich, geistig, seelisch) sowie nach Auswirkungen (individuell, sozial) 
unterschiedlich. Über ihn existieren verschiedene theoretische Erklärungsansätze 
(http://home.t-online.de/home/andreas-fischer/beh_ges.htm): 
 

- individual-theoretisch: aus medizinischer Sicht ist Behinderung Folge einer 
organischen Schädigung und deshalb nur medizinisch therapierbar; 

- interaktionstheoretisch: Behinderung ist ein sozialer Abwertungsprozess 
(Stigmatisierung, soziale Diskriminierung) bzw. ist ein Etikett infolge 
Leistungsabweichung und Zuschreibung sozialer Erwartungshaltungen; 

- systemtheoretisch (systemsoziologisch): Gesellschaftliche Systeme stellen 
Normen auf, diese stabilisieren das System und destabilisieren denjenigen, der 
sie nicht erfüllt (Ausgrenzung), das heißt, dass sie Behinderung hervorbringen 
und produzieren können; 

- gesellschaftstheoretisch: nicht die biologischen Sachverhalte sind entscheidend, 
sondern das Problem des Versagens gegenüber den gesellschaftlichen 
Anforderungen, die letztlich durch Produktions- und Klassenverhältnisse 
bestimmt werden. 

 
Auf der internationalen Ebene sind die einzelnen Definitionen für das Wort 
„Behinderung“ sehr vielfältig und verschieden. Beispielweise ist von der 
Weltgesundheitsorganisation (World Health Organisation) eine Definition der 
‚International Classification of Impairments, Disabilities, and Handicaps (ICIDH-1)’ zu 
lesen, wobei sie bei der „Behinderung“ (engl.: disablement) immer von 3 Begriffen 
ausgeht (vgl. Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation 1994, S.24; Integration 
Österreich / Beate Firlinger 2003, S.23): 
 

1.  impairment                 2.  disability                  3.  handicap 
 
Zur Erklärung (vgl. Integration Österreich / Beate Firlinger 2003, S.24-27; WHO - 
World Health Organisation 1980, S.27 [impairment], S.143 [disability], S.183 
[handicap]): 
 

‚impairment’ (engl.) heißt ‚Schädigung’ und bedeutet: dauernde oder 
vorübergehende Mängel, Abnormitäten oder Fehlen der anatomischen, 
psychischen oder physiologischen Funktionen und Strukturen des Körpers (z.B.: 
krankheitsbedingte Taubheit); 
 
‚disability’ (engl.) heißt ‚individuelle/funktionelle Einschränkung’ und bedeutet: 
Funktionseinschränkung oder Fähigkeitsstörung resultierend aufgrund von 
impairment, die typische Alltagssituationen behindern oder unmöglich machen 
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(z.B.: Ton- bzw. Geräuschwahrnehmungsfunktionsstörung wegen der 
krankheitsbedingten Taubheit) und 
 
‚handicap’ (engl.) heißt ‚soziale Beeinträchtigung’ und bedeutet: je nach Kultur 
höchst unterschiedlich wirkende persönliche, familiäre und gesellschaftliche 
Folgenachteile einer Person während ihrer Rollenausübung, hervorgehend durch 
impairment und disability (z.B.: Ausgrenzung in Sonderschulen, Vorurteile, 
soziale Isolation wegen der Ton- bzw. Geräuschwahrnehmungsfunktionsstörung 
durch die krankheitsbedingte Taubheit). 

 
o Persönliche Folgenachteile einer Person sind zum Beispiel: die 

Einschränkung der Eigenständigkeit bzw. Unabhängigkeit, Mobilität, 
Freizeit- bzw. Lebensaktivitäten, sozialen Integration, wirtschaftlichen 
und beruflichen Aufstiegs- bzw. Ausübungschancen usw.; 

 
o familiäre Folgennachteile: das Pflegebedürfnis, das gestörte soziale 

(zwischenmenschliche) Beziehung-Kommunikation-Verhalten, die 
hauswirtschaftliche Belastung und 

 
o gesellschaftliche Folgennachteile: der Vor- bzw. Fürsorgeanspruch, der 

Produktivitätsverlust bzw. die Produktsverzögerung, die gestörte soziale 
Eingliederung usw. 

 
(vgl. Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation 1994, S.25). 

 
Wegen der negativ getönten, am medizinischen Defizit rechtlich orientierten 
Definitionsgrundlage und der auf die geringen Möglichkeiten der Objektivierung bzw. 
Operationalisierung, insbesondere der Aktivitäts- bzw. Partizipationsorientierung, 
wurde diese Behinderungsklassifikation (ICIDH-1) der WHO im Jahr 2001 mit 
wesentlichen Änderungen der zentralen Behinderungsdimensionen in Impairments 
(Schädigungen), Activities (Aktivitäten) und Participation (Partizipation) und in eine 
Einbindung von Kontextfaktoren im Sinne einer Person-Umwelt-Interaktion unter dem 
Kürzel ICIDH-2 überarbeitet und dann verabschiedet (vgl. Mühlum, A. / Gödecker-
Geenen, N. 2003, S.17): 
 
 

Dimension Definition Kriterien 
 

Schaden 
 

„Ein Schaden ist ein Verlust oder eine 
Abnormalität der Körperstruktur oder einer 
psychischen oder physischen Funktion“. 

Schweregrad, 
Lokalisation, 
Dauer 

 
Aktivität 

 

„Eine Aktivität ist die Art und das Ausmaß der 
gesundheitlichen Integrität auf der Ebene der 
Personals handelndes Subjekt. Eine Aktivität 
kann in Art, Dauer und Qualität gestört sein“. 

Ausmaß der 
Schwierigkeiten 
bei Ausführung, 
Assistenz, Dauer, 
Perspektive 

 
Partizipation 

(soziale 
Teilhabe) 

„Die Partizipation ist die Art und das Ausmaß 
des Einbezogenseins einer Person an bzw. in 
Lebensbereiche in bezug auf Schäden, 
Aktivitäten, gesundheitliche Situation und 
Kontextfaktoren. Die Partizipation kann in Art, 
Dauer und Qualität eingeschränkt sein“. 

Ausmaß der 
Partizipation, 
begünstigende 
Faktoren oder 
Hindernisse 
in der Umwelt 
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Kontextfaktoren 

 

„... der gesamte Hintergrund des Lebens und der 
Lebensweise einer Person, der durch äußere 
umweltbedingte Faktoren und innere 
persönliche Faktoren bestimmt wird“. 

 
Keine 

 
(Tabelle: WHO – Weltgesundheitsorganisation 1998, S.22 f., 33) 
 
 

 
 

Aktivitäts- und Partizipationsmodell 
(Abbildung: Mühlum, A. / Gödecker-Geenen, N. 2003, S.17) 

 
 
Auch auf der nationalen Ebene gibt es die vielseitigsten Ansätze zur Definition des 
Begriffs „Behinderung“. Ein gutes Beispiel aus der norwegischen Regierung zur 
Definition des Begriffs „Behinderung“ (in-script 2001, S.3): 
 

„Behinderung ist die Diskrepanz zwischen den Fähigkeiten eines Individuums 
und den Funktionen, die ihm in der Gesellschaft abverlangt werden. Dies bezieht 
sich auf alle Gebiete, die wesentlich für die Selbstbestimmung und ein Leben in 
der Gemeinschaft sind.“, 

 
ein ausführliches Beispiel aus dem „bayerischen Behindertenplan“ (ebd.): 
 

„Behinderte sind Personen, die aufgrund körperlicher, geistiger oder seelischer 
Schäden in einem existenzwichtigen sozialen Beziehungsfeld, insbesondere in 
den Bereichen Erziehung, Schulbildung, Berufsbildung, Erwerbstätigkeit, 
Kommunikation, Wohnen und Freizeitgestaltung, durch wesentliche 
Funktionsausfälle nicht nur vorübergehend erheblich beeinträchtigt sind und 
deshalb besonderer Hilfe durch die Gesellschaft bedürfen.“, 

 
und ein kurzes Beispiel aus dem Forum behinderter Juristinnen und Juristen in der BRD 
1995 (ebd.): 
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„Eine Behinderung ist jede Maßnahme, Struktur oder Verhaltensweise, die 
Menschen mit Beeinträchtigungen Lebensmöglichkeiten nimmt, beschränkt oder 
erschwert.“. 

 
Im Fachbuch „Einführung in die Behindertenpädagogik“ von Bleidick/Hagemeister 
definieren sie den Begriff „Behinderung“ folgendermaßen: 
 

„Als behindert gelten Personen, die infolge einer Schädigung ihrer körperlichen, 
seelischen oder geistigen Funktionen soweit beeinträchtigt sind, dass ihre 
unmittelbaren Lebensverrichtungen oder ihre Teilnahme am Leben der 
Gesellschaft erschwert werden.“ (Bleidick, U. / Hagemeister, U. 1992, Bd.1, 
S.12). 

 
Anhand der Erläuterung der oben genannten Zitate unterscheide ich somit zwischen 
einer Schädigung und der daraus resultierenden gesellschaftlichen Beeinträchtigung, die 
dem Zitat von Haeberlin ähnelt: 
 

„1. Behinderung kann als Beeinträchtigung eines Individuums im Verhalten, das 
zur Bewältigung des Alltagslebens erforderlich ist, verstanden werden. (...). 2. 
Behinderung kann als Beeinträchtigung des Funktionierens einer 
gesellschaftlichen Einrichtung durch ein Individuum verstanden werden. (...).“ 
(Haeberlin, U. 1992, S.31 f.). 

 
Zur Erläuterung dieses Zitates: beispielsweise – anhand des ersten Satzes: ein 
Hörbehinderter ist in seinen Möglichkeiten der Geräusch- bzw. Tonwahrnehmung 
behindert, oder ein Taubblinder ist in seinen Möglichkeiten zum alltäglichen bzw. 
üblichen Schreiben und Rechnen behindert, und – anhand des zweiten Satzes – der 
Hörbehinderte beeinträchtigt das Funktionieren von reibungsfreier lautsprachlicher 
Kommunikation in der Öffentlichkeit, oder der Taubblinde stört den Betrieb der 
vollsinnigen Normalschulklasse. Somit können Bedingungen und Erwartungen einer 
Gesellschaft zu Beeinträchtigungen und Benachteilungen führen. 
 
Anderseits sind die Definitionen in (nationalen) Gesetzbüchern festgeschrieben, damit 
die behinderten Menschen bestimmte finanzielle Erleichterung, materielle oder/und 
personelle Unterstützung sowie auch rechtliche(n) Achtung bzw. Schutz in Anspruch 
nehmen zu können. Aber sie müssen sich erst stigmatisieren lassen durch die 
Gesellschaft. Beispielweise kann man in der Bundesrepublik Deutschland in dem 
Neunten Sozialgesetzbuch (§ 2 Abs.1 SGB IX) und auch fast ähnlich in dem 
Bundesbehindertengleichstellungsgesetz (§ 3 BGG) über die Behinderung folgendes 
lesen: 
 

„Menschen sind behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit 
oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate 
von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweichen und daher ihre 
Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist. Sie sind von 
Behinderung bedroht, wenn die Beeinträchtigung zu erwarten ist.“ 

 
Besonders interessant ist eine Erklärung über die Behinderungen aus dem alten bzw. 
aufgelösten Bundessozialhilfegesetz (§ 124 Abs.4 BSHG), hier wurde nicht auf die 
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gesellschaftliche Dimension des Behindertenbegriffes eingegangen, sondern nur auf die 
Schädigungen: 
 

„Behinderungen (...) sind 1. eine nicht nur vorübergehende erhebliche 
Beeinträchtigung der Bewegungsfähigkeit, die auf dem Fehlen oder auf 
Funktionsstörungen von Gliedmaßen oder auf anderen Ursachen beruht; 2. 
Missbildungen, Entstellungen und Rückgratverkrümmungen, wenn die 
Behinderungen erheblich sind; 3. eine nicht nur vorübergehende erhebliche 
Beeinträchtigung der Seh-, Hör- und Sprachfähigkeit; 4. eine erhebliche 
Beeinträchtigung der geistigen oder seelischen Kräfte oder drohende 
Behinderungen dieser Art.“ (Beck-Texte 2000, S.48). 

 
In der Wirklichkeit – egal, ob die gesellschaftliche oder die gesundheitliche Dimension 
vorrangig ist – ist die Behinderung aber nur ein Prozessbegriff, da man eine 
Behinderung abwenden, beseitigen oder mindern kann, z.B. durch eine gelungene 
Operation oder durch entsprechende Rehabilitationsförderung oder Achtung. Aber auch 
durch einen Unfall oder Krieg kann es zu einer Behinderung kommen oder bei 
fortschreitenden Erkrankungen oder falscher bzw. ungenügender Rehabilitation bzw. 
bei Vorurteilen, die Behinderung schwerwiegender bzw. komplizierter werden lassen. 
 
Zum Bedenken: Eine Person mit Behinderungen ist nicht in allen Lebensbereichen 
gleich behindert. In ihrer Familie oder ihrem Freundeskreis kann sie mit entsprechender 
Sprache, Akzeptanz oder Lebensweise ein Leben ohne jede Behinderung führen, jedoch 
in Öffentlichkeit, Schule oder Beruf behindert werden. Selbst kann die Behinderung je 
nach Situationen eine mehr oder weniger große Rolle spielen, denn die Grenzen 
zwischen Normalität und Behinderung sind reziprok bzw. subjektiv mannigfach. Ein 
Beispiel: Eine hochintellektuelle Person kann biologisch – z.B. am Gehör – ein Krüppel 
sein, ebenso kann ein Spitzensportler geistig bzw. psychisch beschränkt sein. Das heißt, 
dass die Behinderungen – egal wie schwer sie sind und aus welcher Quelle bzw. 
Richtung sie gekommen sind – subjektiv sehr unterschiedlich erlebt werden können 
„durch die Relation zwischen individualen und außerindividualen Gegebenheiten“ 
(zitiert vom Sonderpädagogen Heinz Bach; In: Hansen, G. / Stein, R. 1997, S.30). Ganz 
treffend nach Gröschke (1997, S.71) ergibt sich eine Behinderung „als Diskrepanz 
zwischen Sein, Sollen, Können, Wollen und Dürfen“ eines Individuums oder einer 
Gesellschaft selbst. Zuletzt kann eine Behinderung als Normvariante des Lebensseins 
eines Individuums oder einer Gesellschaft verstanden werden und ist keine Krankheit, 
sondern eine rein Soziale phänomenale Restriktion aufgrund irgendwelcher 
Unvollständigkeit (Schäden / Fehlen), Unzulänglichkeit (Verbote / Barrieren) und 
Unerkennbarkeit (Fehl- oder Unterentwicklung / Vorurteile). 
 
Zusammenfassend habe ich eine einfache bzw. passende Erklärung des Begriffes 
„Behinderung“ erstellt in Anlehnung einer pädagogischen Definition über die 
Behinderung vom Deutschen Bildungsrat, Empfehlung der Bildungskommission von 
1973: 
 

Alle Personen gelten als behindert, die in ihrem Lernen, im sozialen Verhalten, 
in der sprachlichen Kommunikation oder in den psychomotorischen Fähigkeiten 
soweit beeinträchtigt sind, dass ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft bzw. 
in der Gemeinschaft wesentlich erschwert oder unzugänglich ist. Deshalb 
bedürfen sie besonderer medizinischer, pädagogischer, beruflicher, technischer 
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oder/und sozialer Rehabilitationsförderung. Behinderungen können ihren 
Ausgang nehmen von Nachteilen bzw. Schäden der Sinneswahrnehmung, der 
Sprache, der Intelligenz, der Emotionalität, der Stütz- und Bewegungs-
funktionen, des äußeren Erscheinungsbildes sowie von bestimmten chronischen 
Krankheiten oder ihren Ausgang nehmen von der Unvollständigkeit, 
Unzulänglichkeit bzw. Unerkennbarkeit der Gesellschaft – beispielweise das 
Gebärdensprachfehlen bzw. -verbot in der vergangenen Hörgeschädigten-
pädagogik sowie wegen des Nichtvorhandenseins der modernen Gebärden-
sprachwissenschaft und ihrer folgenreichen Entdeckungsarbeiten vor 1960, die 
damals das Leben der Hörbehinderten schwer gemacht und mehrere unnötige 
Behinderungen produziert haben. 

 
Vom Richard von Weizsäcker, ehemaliger deutscher Bundespräsident, ist ein deutlicher 
Hinweis zu lesen: „Behinderung ist eine Herausforderung des Lebens, die sich 
erleichtern lässt, wenn es uns gelingt zu lernen, wie wir uns auf Verschiedenheit 
einstellen können.“ (in-script 2001, S.3) und dazu angelehnt von Wygotski zitiert nach 
Feuser (1987, S.63): „In unseren Händen liegt es, so zu handeln, dass das gehörlose, das 
blinde und das schwachsinnige Kind nicht defektiv sind. Dann wird auch das Wort 
selbst verschwinden, das wahrhafte Zeichen für unseren eigenen Defekt.“. Wichtig ist, 
dass man im Sein eines Behinderten eintaucht, sich verständigt und mit Herz und 
Hingabe gegenseitig handelt – so spürt und erlebt man solche Behinderung nicht, 
sondern .... 
 
Beispielsweise – die Sache mit dem Rollstuhlfahrer, der seit seiner Geburt behindert ist 
– soll diese nach der (theologisch definierten) Ursache-Wirkung-Kausalität betreffs 
seiner Existenz den Menschen mit gesundem Verstand erklären, dass irgendwo in der 
Gesellschaft viele Stellen für Mütter mit ihrem Kinderwagen oder für alte bzw. 
schwache Menschen mit ihrem Einkaufsrollwagen / ihrer rollenden Gehstütze oder für 
Postboten mit ihrem schweren Postwagen unzugänglich sind. Diese Problematik der 
Rollstuhlfahrer soll der Gesellschaft zur Beseitigung von behindernden Gebäuden bzw. 
Stellen verhelfen. 
 
Aber leider sind in der Wirklichkeit „die Tatbestände Behindertsein und Behinderung 
(..) [von der Mehrheit] sozial vermittelt (...). Darum sind alle Aussagen darüber, wer 
gestört, behindert, beeinträchtigt, geschädigt usw. ist, relativ, von gesellschaftlichen 
Einstellungen und diagnostischen Zuschreibungen [der Mehrheit] abhängig“. (Bleidick, 
U. 1992, Bd.1, S.18 f.). Jetzt verstehen Sie – die Leser dieser Arbeit –, was ich mit dem 
Begriff „Behinderung“ insbesondere im Zusammenhang mit ihrer Ursache-Wirkung-
Kausalität-Existenz gemeint habe. Dieser Punkt war ein Ausgangspunkt für die 
Erstellung meiner Diplomarbeit. 
 
Für die Berufsgruppen wie die Sozialarbeiter, Pädagogen, Ärzte, Therapeuten u.a. aber 
sind die Kategorisierungen des Begriffs „Behinderung“ nach Ursachen (z.B.: 
angeborene bzw. genetische Ursachen, [Berufs-] Krankheiten, Unfälle, Globalisierungs-
, Gewalttaten-, Wehrdienst- oder Kriegsursachen u.a.), nach Arten der Behinderung und 
ihren Folgen sehr wichtig, um mit den Betroffenen präventionseffektiver bzw. 
rehabilitationszielorientiert zusammenarbeiten zu können. Nach meiner Erfahrung wird 
der Begriff Behinderung im deutschen Sprachraum in Untergruppen weiter aufgeteilt 
(vgl. Bleidick, U. / Hagemeister, U. 1992, Bd.1, S.14 f.; vgl. Hansen, G. / Stein, R. 
1997): Behinderung in der Form der Anfallserkrankungen (Epilepsie), 
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Altersgebrechlichkeiten oder langfristigen Erkrankungen; Geistige Behinderung; 
Seelische Behinderung (Psychosen / Verhaltenstörung); Hörbehinderung; 
Körperbehinderung; Lernbehinderung; Mehrfachbehinderung; Schwerstbehinderung; 
Sehbehinderung (Blindheit und Sehschwachheit); Sprachbehinderung. 
 
Kurzer Exkurs zur Demografie: In der Bundesrepublik Deutschland gibt es im Jahr 
2001 insgesamt 6,62 Millionen schwerbehinderte Menschen, davon sind 47 % Frauen 
und 53 % Männer (in-script 2001, S.2). Nach § 2 Abs.2 SGB IX gilt als 
schwerbehindert, wem eine Behinderung von 50 GdB oder mehr bis 100 GdB zuerkannt 
wird, und nach § 69 SGB IX Abs.1 Satz 3 gilt erst als behindert, wem eine Behinderung 
von 20 GdB oder mehr zuerkannt wird. Das heißt, dass weiter in Deutschland viele 
Leichtbehinderte zwischen 20 bis 40 GdB leben. 
 
 

 
 

(Abbildung:  in-script 2001, S.2) 
 
 

Durch das deutsche Rechtssystem bestimmt, bekommt der Schwerbehinderte, der eine 
Behinderung ab 50 GdB hat, Förderungsmöglichkeit. Rechtliche Ansatzpunkte des 
Schutzes bzw. der Förderung Behinderter sind Rehabilitation (medizinisch, beruflich, 
sozial, schulisch), spezielle Renten, Pflegehilfe, Nachteilsausgleiche sowie 
Schutzinstrumente. Ihre rechtlichen Grundlagen sind in wichtigen Gesetzen wie Sozial-
gesetzbücher (SGB), Schwerbehindertengesetz (SchwBG), Bundesversorgungsgesetz 
(BVG), Eingliederungshilfeverordnung (EinglVO), Pflegegesetz u.a. vorgeschrieben. 
 
Im nächsten Kapitel möchte ich betreffs des Themas meiner Arbeit speziell auf die 
Hörbehinderung und ihre Komplikationen eingehen. 
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2.2. Hörbehinderung – ein Beschreibungsversuch 
 
 
Um eine Aussage über die Hörbehinderung finden zu können, ist es notwendig, die 
folgenden Grundlagen bzw. Definitionen kennenzulernen. 
 
 
2.2.1. Definition von Hörbehinderung 
 
 
In keiner Fachliteratur habe ich eine eindeutige Definition von „Hörbehinderung“ 
gefunden, weil dieser Begriff unscharf bzw. mehrdeutig und leider „ein Oberbegriff für 
alle Beeinträchtigungen des Hörens ist“ (Hansen, G. / Stein, R. 1997, S.100). Ich habe 
also eine Erklärung erstellt, die mein Verständnis des Begriffsinhaltes ausdrückt: 
 

Hörbehinderung ist eine Bezeichnung, einer Behinderung in jeden ihren 
Maßnahmen, Strukturen oder Verhaltensweisen, die Menschen mit 
Hörbeeinträchtigungen bzw. Hörschäden Lebensmöglichkeiten nimmt, 
beschränkt oder erschwert. Also ist eine hörbehinderte Person ein Wesen mit 
den unterschiedlichsten Hörschäden und ihren daraus resultierenden besonderen 
bzw. andersartigen Lebensumständlichkeiten. 

 
Nach Hansen/Stein (ebd.) schließt Hörbehinderung „die psychischen und sozialen 
Auswirkungen der Hörschädigung ein“: 
 

„Die eigentliche Behinderung bei Hörgeschädigten ist nicht – wie bei 
Sehbehinderten – die Einschränkung oder der Ausfall eines Sinnes, sondern die 
daraus resultierende eingeschränkte Kompetenz in Sprachwahrnehmung, 
Sprachverfügbarkeit und Sprechfähigkeit mit allen Folgen auf die psychische 
und soziale Entwicklung. Hörbehinderte Menschen sind also nicht normale 
Menschen mit reduziertem oder ohne Gehör, sondern Menschen, die in der 
Kommunikation mit Hörenden behindert und in ihrer gesamten Entwicklung 
gravierend beeinflusst sind.“. 

 
Fengler (1990, S.15) fügt nach dem Studium der Werke vieler Autoren hinzu, dass im 
Begriff „Hörschädigung“ fast ausschließlich „von [der] Kommunikationsbehinderung 
oder einer gemeinsamen Kommunikationsstörung“ gesprochen wird. Das heißt also, 
dass in den soziologischen bzw. psychologischen Sichtweisen das gesellschaftliche und 
kommunikative Umfeld eines Hörgeschädigten allgemein definiert wird: Wie teilt sich 
der Hörgeschädigte mit? Wie nimmt er Informationen auf? Wie lebt er? Welche Kultur 
hat er – im Rahmen zur alternativen Kompensierung der Hörbehinderung? 
 
Im Bereich der Medizin aber bedeutet Hörbehinderung eine oder mehrere biologische 
Schädigung(en) irgendwo im Gehörorgankomplex – zwischen Außenohr und Hörrinde. 
Also wird in der medizinischen Sichtweise allgemein definiert – der ‚Hörstatus’ eines 
Hörgeschädigten, und man stellt die Fragen: Werden noch Geräusche bzw. Töne 
wahrgenommen oder umgibt den Betroffenen totale Stille? Wann versteht er die 
lautgesprochene Sprache über sein Gehör? 
 
Darum möchte ich anschließlich den Bau und die Funktion des Gehörorgans schildern. 
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2.2.2. Bau und Funktion des Gehörorgans / Bedeutung des Gehörsinns 
 
 
Das Gehörorgan ist ein dem Gehörsinn dienendes Organ und für die Wahrnehmung der 
Töne und Geräusche zuständig. Bei den Wirbeltieren wird das paarig angelegte 
Gehörorgan im Allgemeinen auch als Ohr bezeichnet. Es ist bewiesen, dass der Mensch 
und die Säugetiere das höchstentwickelte Gehörorgan auf dem Planet Erde besitzen. 
 
Kurz zur Sache der Akustik als Vorinformation: Die Fortbewegung der Töne oder 
Geräusche, ausgehend von der Schallquelle, sind die physikalisch beschriebenen 
Luftschwingungen von Molekülen bzw. Atomen, besser gesagt: schnelle Änderungen 
des fortschreitenden Luftschalldruckes, der die Erregungsschwingung von den 
Molekülen bzw. Atomen an andere Moleküle bzw. Atome weitergibt (Schall-
geschwindigkeit in der Luft bei 20°C: 343 Meter pro Sekunde; im Wasser auch bei 
20°C: 1484 m/s → vgl. Schwabe, U. 1992, S.39). Ob ein Ton bzw. Geräusch als hoch 
oder tief empfunden wird, hängt von seiner Frequenz – ein Maß für die Anzahl der 
Schwingungen pro Sekunde – ab. Gemessen wird diese aber in der Einheit Hertz (Hz). 
Ein tiefer Ton bzw. tiefes Geräusch ist eine langsame Schwingung, je höher der Ton 
bzw. das Geräusch, umso schneller ist die Schwingung. 
 
 

 
 

(Abbildung:  dtv-atlas 2001b, S.363) 
 



 18

Das gesunde menschliche Ohr kann Töne bzw. Geräusche im Bereich von 20 bis 20000 
Hz hören (vgl. Brockhaus-Redaktion 1999, S.234). Am empfindlichsten ist es im 
Bereich zwischen 2000 und 5000 Hz (ebd. S.237). Der aurale Hauptlautsprachbereich 
liegt zwischen ca. 250 und 6000 Hz (vgl. untere Abbildung). 
 
 

 
 

Hörbereich des Menschen für einfache sinusförmige Reize 
(Abbildung:  Brockhaus Redaktion 1999, S.238) 

 
 
Der Schalldruck (Pa), die Stärke eines Tones bzw. Geräusches, wird in der Akustik als 
Schalldruckpegel (SPL) in seiner Einheit Dezibel (dB) logarithmisch willkürlich 
gemessen (d.h. eine Verdoppelung des Schalldruckes entspricht einem Anstieg von 3 
dB → z.B.: ein Schalldruck von 103 dB ist doppelt so hoch wie ein Schalldruck von 100 
dB). Anderseits beschreibt die gehörrichtige Lautstärke (L phon in dB) im Audiogramm 
das subjektive Hörvermögen eines Menschen. 
 
Nun zum Bau und der Funktion des Gehörorgans (entnommen bzw. zusammengefasst 
von: dtv-Atlas 2001a, S.362-380; dtv-atlas 2001b, S.364-369; Plath, P. 1995; 
Leonhardt, A. 1999, S.37-46; Brockhaus-Redaktion 1999, S.232-256; Hamann, K.-F. 
1991, S.14-26; Microsoft LexiROM von 1995, Schlagwort „Ohr“; 
www.widex.ch/de/schall/hoeren.html): 
 
Das Gehörorgan setzt sich aus drei Abschnitten zusammen – dem Außenohr 
(Ohrmuschel und Gehörgang), dem Mittelohr (Paukenhöhle mit Gehörknöchelchen) 
und dem Innenohr (Schnecke, Hörnerv und Bogengänge des Gleichgewichtsorgans). 
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Außenohr, Mittelohr (rötlich) und Innenohr (blau) 
(Abbildung:  Brockhaus-Redaktion 1999, S.242) 

 
 
Die Ohrmuschel des Menschen als radioteleskopschüsselförmiger Schalltrichter besteht 
mit Ausnahme des Ohrläppchens aus elastischem Knorpel und sammelt aus 
verschiedenen Richtungen die auftreffenden Schallwellen. Am inneren Ende des 
Gehörgangs liegt das membranhäutige bzw. trichterförmige Trommelfell mit etwa 9 bis 
11 Millimeter Durchmesser groß (vgl. Leonhardt, A. 1999, S.38). Die 
Trommelfellmembran wird durch die ankommenden Schallwellen in Schwingungen 
versetzt und überträgt diese auf die drei Gehörknöchelchen (Hammer, Amboss, 
Steigbügel) im Mittelohr. Das Mittelohr ist mit Luft gefüllt, und die mit dem Nasen-
Rachen-Raum verbindende Ohrtrompete sorgt für neutrale Luftdruckverhältnisse. Die 
mit Hammer- und Steigbügelmuskeln gelenkig verbundenen Knöchelchen wirken dabei 
als Hebelsystem und verstärken die auftreffenden Schallschwingungen um das 
Vielfache (vgl. Plath, P. 1995, S.165). Auch werden diese reflexartig aktiviert, wenn ein 
lauter Schall auf das Ohr trifft, wodurch sie verhindern, dass die Schallwellen die 
Gehörknöchelchen passieren. Dadurch ist das Innenohr vor lautem Schall geschützt. Der 
Steigbügel gibt über das ovale Fenster (Vorhoffenster) die Schallwellen an das Innenohr 
weiter. Das Innenohr besteht aus der Schnecke (Cochlea) und den Bogengängen. 
Letztere haben sie aber kaum Einfluss auf den Hörvorgang und dienen dem 
Gleichgewichtssinn sowie der Lageempfindlichkeit im Raum. 
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Querschnittdarstellung einer Cochlea (oben) und 
schematisches Bild einer Cochlea in gestreckter Darstellung (unten): 

grüner Richtungspfeil als Schallwelleneingangs- und gelber als –
ausgangsbewegrichtung 

(Abbildung:  Brockhaus-Redaktion 1999, S.245) 
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Die knöcherne Cochlea besteht aus einem zweieinhalbfach spindelgewundenen 
Schneckengang, der mit Flüssigkeit Endolymphe gefüllt ist, und einer Knochenleiste, 
die die Fasern des Hörnervs enthalten. Der Schneckengang ist ein (im Querschnitt) 
dreieckiger Bindegewebsschlauch, der an der Knochenleiste befestigt ist. Durch diese 
Anordnung wird der Innenraum der Cochlea in Treppen aufgegliedert – die Vorhof- und 
Paukentreppe – gefüllt mit der Flüssigkeit Perilymphe. In ihrer chemischen 
Zusammensetzung unterscheiden sich Peri- und Endolymphe. Die Cochlea wird mit 
zwei Membranen gegen die Treppen abgegrenzt. Die Begrenzung gegen die 
Vorhoftreppe bildet die Reissner-Membran und gegen die Paukentreppe die 
Basilarmembran. Auf dieser liegt das eigentlich schallaufnehmende Corti-Organ. Es hat 
beim Menschen rund 10000 bis 12000 äußere und 3500 innere Hörzellen (vgl. dtv-atlas 
2001b, S.364). Sie liegen zwischen Stützzellen und tragen an ihrem oberen Ende feine 
Sinneshärchen. Unmittelbar über den Sinneszellen befindet sich die Deckmembran, die 
wahrscheinlich mit den Sinneshärchen verwachsen ist und dadurch die Sinneszellen 
durch Schwingungen reizen kann. 
 
 

 
 

Schneckengang im Querschnitt 
(Abbildung:  Brockhaus-Redaktion 1999, S.246) 

 
 

Indem die Steigbügelfußplatte ihre Schwingungen über die Membran des 
Vorhoffensters auf die Flüssigkeit im Vorhof und auf die Vorhoftreppe überträgt, 
werden darin Druck- und Dichteschwankungen mit kleiner Amplitude erzeugt, sie 
erstrecken sich auf den schwingungsfähigen häutigen Schneckengang und pflanzen sich 
weiter durch das Schneckenloch an der Schneckenspitze in die Paukentreppe fort, wo 
über die Membran des runden Fensters ein Druckausgleich stattfindet. Längs des 
häutigen Schneckengangs findet nun die Reizverteilung an alle Sinneshärchen statt. 
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Corti-Organ (unten) im Querschnitt 
(Abbildung:  Brockhaus-Redaktion 1999, S. 247) 

 
 
„Die inneren Haarzellen sind die wichtigsten Sinneszellen, weil die meisten auditiven 
Nervenfasern zum und vom Gehirn mit ihnen verbunden sind. Schallwellen, die aufs 
Ohr treffen, versetzen die Basilarmembran in Vibration. Bei einem Hochfrequenzschall 
(z.B. 10 kHz) treten die Schwingungen vor allem in der Nähe des Eingangs zur 
Cochlea, d.h. in der Nähe des ovalen Fensters auf, wo sich die Fußplatte des Steigbügels 
befindet. Bei mittelhohen Frequenzen um 1 kHz wandert das Schwingungszentrum zur 
mittleren Windung, und bei tiefen Frequenzen (100 Hz) erfolgen die stärksten 
Schwingungen in der Nähe der Cochleaspitze. Unterschiedliche Frequenzen erzeugen 
also Schwingungen an verschiedenen Stellen entlang der Basilarmembran. Die äußeren 
Haarzellen arbeiten ähnlich wie der Servomechanismus in einem Auto: leichte 
Schwingungen schwacher Schallvorgänge werden mechanisch verstärkt, wodurch die 
inneren Haarzellen angeregt werden. Die äußeren Haarzellen enthalten Muskelgewebe 
und geben auch bei Schall mit niedrigem Pegel ausreichende Schwingungen an die 
Basilarmembran. Dabei ist die Wirkung der äußeren Haarzellen bei niedrigen 
Schallpegeln groß, bei stärkeren Pegeln gering. Die äußeren Haarzellen sind mit 
sogenannt ‚efferenten’ Nervenzellen verbunden. Das sind Nerven, welche 
Kontrollsignale vom Gehirn an die Haarzellen weiterleiten. Die inneren Haarzellen 
hingegen sind mit sogenannt ‚afferenten’ Nervenfasern verbunden, welche Signale von 
den Haarzellen an das Gehirn weiterleiten.“ (www.widex.ch/de/schall/hoeren.html). 
 
Also reizen schon feine Erschütterungen des Schneckenganges – je nach Intensität und 
Länge der Schwingungen – einen Teil der Sinneshärchen; dort befindliche Härchen 
werden abgeknickt, und biochemische Überträgerstoffe für die Weiterleitung der 
Impulsinformation auf den Hörnerven werden freigesetzt. Nach dieser unterschiedlich 
stimulierten neuronalen Reizung werden bioelektrische Impulse über die Hörbahn 
(Ganglion spirale [1] → Nucleus cochlearis [2/3] → Olivenkomplex [4/5] / 
Schleifenkern [6] → collicus inferior-Komplex [7/8] / Corpus geniculatum mediale [9]) 
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zum Hörzentrum des Gehirns (primäre Hörrinde [10]) weitergeleitet und dort in einen 
endlichen Höreindruck entschlüsselt, umgewandelt und interpretiert. So werden aus 
Impulssignalen Informationen entwickelt. 
 
 

 
 
 

(Abbildung:   dtv-atlas 2001b, S.369 d, vgl. S.311 e) 
 
 
Die weiteren genaueren Details des biophysikalischen / biochemischen bzw. 
physiologischen Vorgangs zwischen der Cochlea und der Endstation des Hörens, der 
Hörrinde, muss ich hier aber nicht erklären. Diese sind in Fachbüchern (der Biochemie, 
der Biophysik, der [Gehirn]Neurowissenschaft bzw. der Physiologie) gut interpretiert. 
 
 

 
 

Zusammenfassung: Teilfunktionen des Hörvorgangs und ihre Lokalisation 
(Abbildung:  Hamann, K.-F. 1991, S.15) 

Weitere Legende: 
 
A  Primärer Motorcortex 

(verantwortlich für die 
Ansteuerung der Muskeln) 

 
B  Wernicke-Areal (verantwortlich 

als sensorisches Sprachzentrum 
für die Sprachwahrnehmung) 

 
C  Broca-Areal (verantwortlich als 

motorisches Sprachzentrum für 
das Sprachvermögen) 
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Kurz zur Dimension der Entschlüsslung, Umwandlung bzw. Interpretation eines 
Höreindrucks, da dieser Vorgang nach meiner Vorstellung stets gleich verlief: Der 
wahrgenommene Höreindruck wird mit dem gespeicherten Hörmuster per Verfahren 
der Frequenz- Periodizitäts-, Intensitäts- und letztendlich Segmenterkennungsanalysen 
im Gehirn kodiert bzw. verglichen, ob dieser wahrgenommene Höreindruck seitens des 
Gehirns sofort inhaltlich erkannt werden kann. Da jedes bereits wahrgenommene bzw. 
längst gespeicherte Hörmuster immer eng verknüpft ist mit den bereits erklärbar sich 
verständigenden (Ur)bildern, die aus dem Gedächtnis hervortreten und mit 
verschiedenen Seh-, Hör-, Riech-, Schmeck- bzw. Tastfarben vergangener Erworbenheit 
bekleidet sind. Das heißt, man muss immer mit einem bestimmten Höreindruck zuerst 
bedeutungsbekleidende Bilder wahrnehmen, die dann mit einer hörmusterverbundenen 
Erklärung oder mehreren verschiedenen Erklärungen sich verinnerlichen und 
gleichzeitig in bestimmten Arealen des Gehirns gespeichert werden, um später das 
Hörmuster mit diesen Verarbeitenden rasch erkennungsorientiert einander gekoppelt 
und somit dem Hörer eine Antwort darüber geben zu können. Beim unbekannten, aber 
erst wahrgenommenen Hörmuster braucht man immer zuerst eine verinnerlichte 
(bildannähernde) Erklärung im Gehirn-Geist-Komplex. 
 

Ein einfaches Beispiel zur Verdeutlichung: Ein Mensch aus dem rotbraunen 
Wüstenplanet Mars geht in seinem Leben erstmalig auf dem grünblauen Planet 
Erde und hört dort plötzlich einen merkwürdigen bzw. unbekannten Klang 
„kuckuckuck“; er weißt nicht, was das ist, und schaut dann gezielt genau überall 
hin nach dem Prinzip des räumlichen Orientierungsrichtungshörens und des 
Problemlösens an der Bedeutungsbasis; vermutet als Ursache einen Vogel auf 
dem Ast eines hohen Baums; noch ist er unsicher, aber nach weiteren 
wiederkehrenden visuellen bzw. auditiven Beobachten und Ausarbeiten mit dem 
Wissen durch Bücher, Schaumodell, Tonkassetten bzw. Deutungen anderer 
erfahrener Menschen ist er sicher geworden, dass dieser Vogel namens Kuckuck 
den merkwürdigen, aber schönen Klang verbreitet bzw. verursacht hat. So hat er 
dann in seinem Leib bzw. Geist ein festes Hörbild mit einem bestimmten 
Höreindruck als dem codierten Hörmuster über diesen Vogel und kann beim 
nächsten Mal sich leicht und rasch verständigen. 

 
Schlussfolgend möchte ich sagen, dass der Mensch ohne entwickeltes 
bedeutungsbekleidendes Hörbild keine einzige Erklärung über ein Hörmuster abgeben 
kann. Zu meiner Aussage habe ich eine ähnliche ausdrückende Erklärung gefunden 
(Diller, G., S.16): 
 

„(..) die Sprachwissenschaft (...) hatte den Gesichtssinn (...) in den Vordergrund 
gerückt. Vom Hören ist nur wenig die Rede. Selbst Humboldt und Kant 
identifizieren selbstverständlich die menschliche Sinnenhaftigkeit mit dem 
Gesichtssinn und nicht mit dem Hören. [Weiter] ist die gesamte abendländische 
Philosophie [, die heute in allen Wissenschaftsbereichen fast vorherrschend ist 
und somit das heutige Wissen aufbereitet hat,] eine Philosophie, die durch das 
Auge gesehen wird.“ 

 
Zur Annäherung: Sinneshaftigkeit ist die Gesamtheit des Geistesguts bzw. der formalen 
sowie auch der inhaltlichen Gedanken eines Individuums – entstanden durch die 
sinnliche Wahrnehmung und ihre darauffolgenden Verarbeitungen. Die Annahme geht 
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auch auf Myklebust – zitiert von Fengler (1990, S.14) – zurück: „das Sehen bilde den 
Vordergrund unserer Wahrnehmung, das Hören den Hintergrund“. 
 

Aber, bei den hörenden Blinden – nach meiner Erfahrung durch Begegnungen 
mit Taubblinden – ist es etwas anders –, denn das Tasten, das Schmecken, das 
Riechen und letztendlich das Wissen anderer Menschen sind ihr Hauptwerkzeug 
für das Verständniswerden der Hörinhalte, und weiter ist das Tasten leider ihr 
einzigster Wegbereiter für die Prozesse räumlicher bzw. geometrischer 
Verständnisse in ihrem Gehirn und ihre Sprachentwicklungen. Mit Hörfarben 
statt Sehfarben sowie auch mit Tast-, Schmeck- und Riechfarben machen die 
Blinden daraus farbige, reichlich erkenntnisorientierte Bilder in ihrem Geist. 
Noch tiefer ergründet – die Taubblinden haben keinen biologisch 
funktionsfähigen Gehör- und Augenkomplex. Wie ich mitbekommen habe, sind 
alle Dingen in der materiellen bzw. atomaren Welt für sie grundlegend dunkel 
wie unerkennbar schwarz gefärbt (ausgenommen von bestimmter Farbblindheit 
bzw. Späterblindung). Durch das Tasten bzw. die Gebärdensprache bekommen 
sie die geometrische Vorstellung – deren Ränder, Oberflächen, Formen, wie 
gesagt, erleuchtend in Weiß auf dem schwarzen 3D-Bild – in ihrem Geist. Je 
nach Tast-, Schmeck- und Riechfarbe machen sie daraus bunte be(ur)bilderte 
Geometriegebilde – aber immerhin ohne Sehfarbe. Zusammengefasst sind das 
Tasten, Schmecken und Riechen die Taschenlampe der Taubblinden. 

 
 
Die bisherigen Aussagen zeigen, dass das Gehörorgan kompliziert aufgebaut ist. Ich 
möchte zusammentragen, welche Bedeutung bzw. welchen Sinn das Gehörorgan für die 
Menschen hat. Der Gehörsinn hat einige Vorteile gegenüber dem Sehsinn und 
ermöglicht – mittels seiner Auswirkung auf fast alle Lebens- und Erfahrungsbereiche – 
den Menschen 
 

- die Fähigkeit, die nichtsprachliche akustische Außen- und Innenwelt zu 
erfahren, 

 
- die Fähigkeit zur Unterstützung des Lautspracherwerbs und damit zur Pflege der 

Lautsprache und somit ihrer Wörter, 
 

- die Fähigkeit zur Entwicklung der differenzierten emotional-sozialen 
auditivbezogenen Erfahrungen, die Wertevermittlung und die 
Identitätsentwicklung betreffen, und somit zur Herstellung von sozialen 
Kontakten durch die auditiv-oralen zwischenmenschlichen Kommunikationen, 

 
- die Fähigkeit zur Ausübung bestimmter Künste wie der Musik, die zur 

Entwicklung besonderer verschiedener Hörfarben beitragen können und für die 
evolutionistisch spezifische Weiterentwicklung des Gehörorgankomplexes 
unentbehrlich sind, 

 
- die Fähigkeit zur seelischen Anreicherung durch die Geräusche- bzw. 

Sprechschallbewertung wie unangenehm oder angenehm sowie aggressiv oder 
passiv sowie liebevoll oder bösartig sowie glücklich oder unglücklich oder 
betonend oder zurückziehend u.a.; 
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- die Fähigkeit zur Aktivierung und ihrer Bündlung der 
Aufmerksamkeitszentrierung auf viele zweckgerichtete Verhaltensweisen, 

 
- die Fähigkeit zur (auto)korrektiven Stabilisierung bzw. (auto)kontrollierenden 

Ausbalancierung zwischen dem Lautsprechen und dem Wahrnehmen eines 
Lautsprechakts, 

 
- die Fähigkeit zur Erfassung der Orientierung durch die Besonderheit des Raum-, 

Richtungs- sowie Zeitdifferenzhörens ( Raum- und selektive Hörwahrnehmung) 
 

- die Fähigkeit zur Unterstützung der bestimmten Funktionierung im Innenohr 
angesiedelter Gleichgewichtsorgane, 

 
- die Fähigkeit zur Warnsignalalarmierung, die eine zur elementaren 

Instinktausstattung für die Gefahrensicherung und das Überleben zugehörende 
Aufmerksamkeitsfunktion ist und somit die Erschreckung sowie die 
Schreckhaftigkeit im Überraschungsmoment – vor allem im Dunkeln, in 
Unübersichtlichkeit bzw. in Nichtsichtbarkeit – verhindert. 

 
(vgl. Fengler, J. 1990, S.14; vgl. Stange, K.-H. 1995, S.6 ff.; vgl. Rebling, M. 2001, 
S.18 ff.) 
 
 
Diese vielen wichtigen Funktionen hat der Gehörsinn. Wenn ein Mensch ein 
geschädigtes Gehörorgan hat, können viele Funktionen bei ihm ausfallen. So leben 
Hörbehinderte oft mit beeinträchtigten oder ausgefallenen Funktionen in der 
Gesellschaft bzw. in der Gemeinschaft. Aber nicht alle Hörbehinderte sind gleich 
geschädigt. Deshalb möchte ich nun näher auf die Hörbehinderungsklassifikationen 
eingehen. 
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2.2.3. Klassifikationsmöglichkeiten der Hörbehinderung 
 
 
Es gibt verschiedene Klassifikationen der Hörbehinderung. Sie lauten: 
 

- leichtgradige Schwerhörigkeit 
- mittelgradige Schwerhörigkeit 
- hochgradige Schwerhörigkeit 
- an Taubheit grenzende Schwerhörigkeit (Resthörigkeit) 
- Taubheit (Gehörlosigkeit) 

 
 

 
 

Formen und Einteilung der Hörbeeinträchtigung nach Krüger 
(Abbildung:  Bernitzke, F. 2001, S.138) 

 
 
Nach Bernitzke (2001, S.138) erfolgt die unterschiedliche Abstufung und deren 
Klassifikation der Hörschädigung unter zwei Gesichtspunkten: Hörweite 
(Entfernungsbereich, in dem die normallautige Umgangssprache verstanden wird) und 
Hörverlust (Angabe in Prozent bzw. Angabe in Dezibel). 
 
Also ist Hörbehinderung üblicherweise ein Symptom bei einer medizinischen Diagnose 
– selbstverständlich nach Ton- und Sprachaudiometrie –, die auf der Feststellung eines 
Hörverlustes, seiner Hörweite bzw. seines Einflusses auf das Lautsprachverstehen 
beruht. Ganz annähernd – von Biesalski ausgehend – zitierte Ruoß (1994, S.15): 
 

„(..) dass der spontane Lautspracherwerb - in einer sprechenden Umgebung - 
ausbleibt, wenn ein prälingualer Hörverlust von über 80 dB vorliegt. Er spricht 
in diesem Fall von Schwerhörigkeit hohen Grades, Resthörigkeit oder 
Gehörlosigkeit. Kommunikationsprobleme auf lautsprachlicher Ebene treten bei 
allen Personen auf, deren Hörschwelle über diesem Wert liegt. Bei 
Schwerhörigkeit leichten Grades, mit einer Hörschwellenverschiebung bis auf 
40 dB, sind keine wesentlichen Störungen in der Sprachentwicklung zu erwarten 
und systematische Abweichungen in der Sprachproduktion nicht zu beobachten. 
Für Schwerhörigkeit mittleren Grades mit einer Hörschwellenverschiebung auf 
40 bis 80 dB lassen sich keine einfachen Beziehungen, etwa ein linearer 
Zusammenhang zwischen Stärke des Hörverlustes und bestimmten Fehlern in 
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der Sprachproduktion, feststellen. Bei Hörbehinderungen in diesem Bereich 
werden aber Sprachschwierigkeiten je nach Stärke der Schwellenverschiebung 
wahrscheinlicher.“. 

 
In der nächsten Tabelle werden vorgeschriebene Möglichkeiten zur Beurteilung bzw. 
zur Quantifizierung einer Hörschädigung aufgelistet: erstens die Angabe der 
Hörschädigungsklassifikation (Spalte 1), zweitens die Angabe des prozentualen 
Hörverlustes nach dem Sprachaudiogramm (Spalte 2), drittens die Angabe des 
durchschnittlichen Hörverlustes in Dezibel nach dem Sprachaudiogramm (Spalte 3), 
viertens die Angabe der Hörweite für das Verständnis von normallauter 
Umgangssprache (Spalte 4) und fünftens die Angabe des Fähigkeitsverstehens von 
gesprochener Sprache (Spalte 5). 
 
 
Grad des 
Hörverlustes 

Prozentuales 
Hörverlust 
nach dem 
Sprach-
audiogramm 

Hörverlust 
nach 
Dezibel (dB) 

Maximale 
Entfernung in 
Meter (m) für 
Verständnis von 
Umgangssprache 

Fähigkeit 
gesprochene Sprache 
zu verstehen 

Normal- 
hörend 

0 – 25 % unter 25 dB > 6,0 m keine signifikanten 
Schwierigkeiten mit 
leisem Sprechen 

Leichtgradig 15 – 45 % 25 – 40 dB 4,0 – 6,0 m Schwierigkeiten nur bei 
leisem Sprechen 

Mittelgradig 35 – 65 % 40 – 55 dB 1,0 – 4,0 m Häufig Schwierigkeiten 
bei leisem Sprechen 

Hochgradig 55 – 85 % 55 – 70 dB 0,25 – 1,0 m Häufig Schwierigkeiten 
bei lautem Sprechen 

an Taubheit 
grenzend 

75 – 95 % 70 – 90 dB < 0,25 m nur geschrieenes oder 
verstärktes Sprechen 
wird verstanden 

Taubheit > 95 % > 90 dB --------- auch verstärktes 
Sprechen wird nicht 
verstanden 

 
(vgl. Tabelle 1 u.2 nach Krüger: Ruoß, M.1994, S.17 f.) 

 
 
Mit der Pädaudiologischen Diagnostik kann man die Hörschäden bzw. den Grad der 
Hörschäden weitreichend umfassend ausfindig machen, „um eine adäquante Bildung, 
Erziehung und Förderung (...) oder eine adäquante Rehabilitation (...) [des 
hörgeschädigten Menschen frühmöglichst] einleiten zu können“ (Leonhardt, A. 1999, 
S.88). Es gibt zwei Gruppen solcher Diagnostik (ebd., S.89): Objektive und Subjektive 
Verfahren der Audiometrie. 
 

„Die objektiven Verfahren sind von der Mitwirkung des zu Prüfenden 
unabhängig, während die subjektiven Verfahren deren unmittelbarer Mitwirkung 
bedürfen.“ (ebd.). 
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Beide Verfahren können in bestimmten Fällen parallel eingesetzt werden, um die 
Hörstörung quantitativ zu beschreiben und topografisch-anatomisch zu lokalisieren. 
Geben objektive und subjektive Hörprüfungen aber widersprüchliche Ergebnisse, denke 
ich, ist die Aussage der subjektiven Audiometrie relevant. 
 
Die Objektiven Verfahren der Audiometrie sind die Reflexaudiometrie (Neugeborenen-
Screenings → Otoakustische Emissionsmessung [OAE]), die Impedanz-Audiometrie 
und die Elektrische Reaktions-Audiometrie (ERA wie z.B. Elektrocochleografie, 
BERA). Zu den Subjektiven Verfahren gehören die Klassische Hör(reflex)prüfung, die 
Tonschwellenaudiometrie, die Sprachaudiometrie, die Überschwellige Audiometrie und 
die Aussondungs- bzw. Bestimmungsaudiometrie. (vgl. Harmann, K.-F. 1991, S.29-54; 
vgl. Leonhardt, A. 1999, S.89-93). 
 
Mehr Einzelheiten darüber zu schreiben, sehe ich nicht als meine Aufgabe. Sie sind in 
Fachbüchern der Audiometrischen Diagnostik bestens beschrieben. 
 
Wichtig aber ist die Verdeutlichtung des Personenkreises Hörgeschädigter. Zu diesem 
gehören: 
 

- Schwerhörige 
- Gehörlose 
- Spätertaubte 
- Andershörige 

 
 
Schwerhörige 
 
Als schwerhörig werden diejenigen Personen bezeichnet, 
 

„(...) die vorübergehend oder andauernd Einschränkungen ihres Hörvermögens 
von einer Art erleben, dass eine Auffassung von [Laut]sprache über das Gehör 
beeinträchtigt, jedoch – und sei es mit Hilfe apparativer Unterstützung [durch 
Hörgeräte] – noch möglich ist“. (Fengler, J. 1990, S.15). 

 
Also gehören diese Menschen, die mittelgradig oder hochgradig (ausgenommen auch 
leichtgradig) schwerhörig sind, zu dem Personenkreis ‚Schwerhörige’. Es gibt 
vertiefende Anhaltspunkte zu der medizinischen Quantifizierung der Schwerhörigkeit 
(Schalleitungsschwerhörigkeit, die durch eine Funktionsstörung des Außen- und/oder 
Mittelohrs hervorgerufen wird; Schallempfindungsschwerhörigkeit, bei der eine 
Beeinträchtigung des Innenohres vorliegt; Kombinierte Schwerhörigkeit aus den zuvor 
genannten Arten; Sonderförmige Schwerhörigkeit wie Einseitige Hörschädigung, 
Hochtonschwerhörigkeit u.a.). Die Wahrnehmung akustischer Reize sowie die 
Kontrolle des eigenen Lautsprechens mittels technischer Hilfen (Hörhilfen) über das 
Ohr sind hierbei noch möglich. Deshalb fallen Schwerhörige in der Öffentlichkeit nicht 
so stark auf, denn die Kommunikation mit der ‚normalhörenden Welt’ bereitet ihnen 
fast keine Probleme, wenn sie sich sehr konzentrieren, um den Gesprächpartner gut zu 
verstehen. 
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Die Kommunikationsformen bei den Schwerhörigen variierend sind die Lautsprache 
(überwiegend), die Schriftsprache (überwiegend), die Gebärdensprache (mittelmäßig), 
das Fingeralphabet (kaum) und die Lautsprachbegleitende Gebärde (überwiegend). 
 
 
Gehörlose 
 
Als gehörlos werden diejenigen Personen bezeichnet, 
 

„die infolge einer extremen Schädigung ihres Gehörs selbst bei bestmöglicher 
Schallverstärkung [durch Hörgeräte, Cochlea-Implantat und Hirnstamm-
Implantat] keine oder nur ganz begrenzte auditive Wahrnehmungseindrücke 
haben, insbesondere [gesprochene] Sprache nicht über das Ohr [elementar bzw. 
gänzlich] aufnehmen und diskriminieren können; sie sind beim 
[Laut]Sprachverstehen und bei der Eigenkontrolle des Sprechens weitestgehend 
auf optische bzw. kinästhetische Reize angewiesen; wohl können sie häufig noch 
aus geringen partiellen Gehörresten Nutzen ziehen.“ (nach Krüger: Fengler, J. 
1990, S.16 → teilweise nach: BvSH 1995, S.2.0.0-1). 

 
Anstatt des Begriffes ‚gehörlos’ bekomme ich – wie meine anderen gehörlosen Freunde 
– oft den Begriff ‚taubstumm’ mit – aufgrund der Sprachlosigkeit als sekundäre 
Auswirkung der Hörschädigung. Jedoch muss ein Gehörloser nicht „stumm“ sein, wenn 
er eine entsprechende Rehabilitationsförderung in Gebärdensprache oder/und in 
Lautsprache erhält. Das Wort „gehörlos“ verhalf „taubstumm“ dem Taubstummen ein 
höheres standespolitisches Sprachansehen zu erlangen, indem taube Kinder minimal 
zum Erlernen des Sprechens und/oder des Gebärden imstande fähig sind und sich als 
sprachfähige Behinderte statt Sprachlose in der Öffentlichkeit publizieren können. 
Heute können alle Hörbehinderte Sprache beherrschen, d.h. das Wort „taubstumm“ ist 
heute nicht mehr normgerecht gültig und wird von gehörlosen Menschen als 
diskriminierend bzw. abwertend empfunden. 
 
Werden bei den Gehörlosen in einem bestimmten Dezibel-Bereich immerhin noch Töne 
wahrgenommen, so spricht man von Resthörigkeit (Fengler, J. 1990, S.15), d.h. die 
resthörigen Gehörlosen können ohne ein Hörgerät keine Geräusche hören. Begründend 
wird diese Resthörigkeit „im folgenden der Gehörlosigkeit zugerechnet, mit der sie 
unter pädagogischem und psychologischem Aspekt eine größere Verwandtschaft 
aufweist.“ (ebd.). Um mit anderen Leuten kommunizieren zu können, müssen die 
resthörigen Gehörlosen das Gesagte von den Lippen sehr mühevoll ablesen und sind 
deshalb auf die Gebärdensprache angewiesen. 
 
Ich definiere die Gehörlosigkeit als eine absolute Taubheit (keinerlei Schallreize) und 
die Resthörigkeit als eine praktische Taubheit (Wahrnehmung einzelner Geräusche und 
einzelner Intensitätstöne). Absolute und praktische Taubheit sind eine unsichtbare 
Behinderung. Anders als Schwerhörige bzw. Spätertaubte müssen die Gehörlosen ihre 
Umwelt immer wieder auf ihre Einschränkung aufmerksam machen, um erfolgreich in 
der Lautsprache bzw. in der Schriftsprache kommunizieren und mit dem 
gebärdensprachlichen Kompensator die Informationen bzw. das Wissen (auf)verarbeiten 
zu können. 
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Ich denke auch, dass prälingual Ertaubte (Plath, P. 1995, S.63) auch zu der Gruppe 
‚Gehörlose’ gehören, da bei ihnen die extreme Hörschädigung einsetzte, bevor der 
Spracherwerb abgeschlossen war (also vor dem 5. Lebensjahr). 
 
Die Kommunikationsformen bei den Gehörlosen variierend sind die Lautsprache 
(überwiegend), die Schriftsprache (überwiegend), die Gebärdensprache (überwiegend), 
das Fingeralphabet (kaum bis mittelmäßig) und die Lautsprachbegleitende Gebärde 
(mittelmäßig). 
 
 
Spätertaubte 
 
Als spätertaubt werden diejenigen Personen bezeichnet, 
 

die „nach dem fünften Lebensjahr“ infolge einer extremen Schädigung ihres 
Gehörs, aber mit einem bestimmten vorhandenen Lautsprachvermögen – „je 
nach Stand der vergangenen Sprachentwicklung“ – ertaubt sind, „wo sie bereits 
eine differenzierte Kenntnis von Grammatik, Syntax [und Aussprechtechniken] 
hatten und über einen großen Wortschatz verfügten.“ (Fengler, J. 1990, S.16). 

 
Wissenschaftlich gesichtet gehören Postlingual Ertaubte selbstverständlich zu der 
Gruppe „Spätertaubte“ (vgl. Plath, P. 1995, S.63). Beim nichtresthörigen Spätertaubten 
ist also die akustische Diskrimination von Sprache auch mit Hörgeräten, in manchem 
Fall sogar auch mit Cochlea- oder Hirnstamm-Implantat, nicht möglich. Der 
Gehörlosigkeit zugehörig hat der Spätertaubte gegenüber Gehörlosen aber einen 
nennenswerten Lautsprachbesitz und ausgefeilte Stimmen-Lautsprechtechniken. 
 
Die Kommunikationsformen bei den Spätertaubten variierend sind die Lautsprache 
(überwiegend), die Schriftsprache (überwiegend), die Gebärdensprache (kaum bis 
mittelmäßig), das Fingeralphabet (kaum) und die Lautsprachbegleitende Gebärde 
(überwiegend). 
 
 
Andershörige 
 
Als andershörig werden diejenigen Personen bezeichnet, 
 

die infolge einer Schädigung ihres Gehörs bei der Schallverstärkung durch 
Cochlea-Implantat (CI) oder durch Hirnstamm-Implantat (HI) nach langen 
Schulungen begrenzte oder gänzliche auditive Wahrnehmungseindrücke haben, 
aber insbesondere bei den gehörlosen Implantatträgern die gesprochene Sprache 
nicht fehlerfrei aufnehmen und diskriminieren können; sie sind weitestgehend 
beim Lautsprachverstehen auf Lippenabsehen und bei der Eigenkontrolle des 
Sprechens auf Hilfe anderer angewiesen. Daher können die Andershörigen wohl 
die Auditiven besser erfassen als diejenigen mit dem normalen Hörgerät. 

 
Das Cochlea-Implantat ist eine ‚Hörnerv-intaktfähige’ Innenohrprothese für 
Hörgeschädigte, das Hirnstamm-Implantat eine ‚Hörnerv-outtaktfähige’ 
Hirnstammprothese (vgl. Leonhardt, A. 1999, S.127 ff., 135 ff.). Diese beiden Prothese 
sind nicht mit einem normalen Hörgerät zu vergleichen, welches der Implantierte 
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lediglich durch das elektrische Impulssignal innen in seinem Körper – an den 
Nervenzellen – künstlich felderreizverstärkt und modifiziert. Das Wort „andershörig“ ist 
deshalb entstanden durch unterschiedlichen Reiz- bzw. Transformationsvorgang 
zwischen natürlichem und künstlichem, weshalb der Gehörmechanismus und die 
Decodierung der Reize bei den Normalhörenden und den Andershörenden nicht gleich 
sind. Zurückgeführt begründet haben die reichlich sprach- bzw. ex-
hörvermögensbesitzenden Spätertaubten am Anfang Probleme mit dem CI wegen der 
nichtpassenden Korrelation zwischen dem vorerworbenen natürlichen Höreindruck und 
dem elektrisch impulsierend künstlichen Höreindruck (vgl. Leonhardt, A. 1999, S.84 f.), 
d.h. sie müssen das Neue mit dem Alten annähernd vergleichen und dann 
interpretationsübersetzend deckend in sich – als neues Hörmuster im Gehirn – 
digitalisieren lassen, um weitere Verständigungen gewährleisten zu können. Wie üblich 
normal können das CI oder das HI im besten Fall aus einer (postlingualen) 
Spätertaubung bzw. Schwerhörigkeit – nach der erfolgreichen Rehabilitations-
maßnahme – eine niveauannähernde Normalhörigkeit erreichen. Dennoch gibt es nicht 
wenige Fälle, in denen Implantierte – vor allem die Gehörlosen, denke ich – ihr CI oder 
HI (wegen der Erfolglosigkeit, Begrenzungen, Umständlichkeiten oder Zeitauf-
wendigkeit) ablehnen und bei denen Störungen der Persönlichkeit zu beobachten sind 
(vgl. Leonhardt, A. 1999, S.86). Letztendlich aber soll man immer versuchen, bessere 
Höreindrücke – egal ob auf dem künstlichen oder natürlichen Weg – erlangen zu 
können. 
 
 

 
 

Cochlea-Implantat und Hirnstamm-Implantat im Vergleich: Hörnerv ist der 
entschiedenste Indikator dafür.  Legende: A = Empfängerspule, Empfänger-Simulator 

und Elektroden; B = Sprachprozessor; C = Mirkofon; D = Sendespule. 
(Abbildung:  Leonhardt, A. 1999, S.128, 136) 
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Die Kommunikationsformen bei den Andershörigen variierend sind die Lautsprache 
(überwiegend), die Schriftsprache (überwiegend), die Gebärdensprache (mittelmäßig), 
das Fingeralphabet (kaum bis mittelmäßig) und die Lautsprachbegleitende Gebärde 
(mittelmäßig). 
 
 
Schematische Auditivverstehgrade beim Erfassen der gesprochenen Sprache 
zwischen den Schwerhörigen und den Gehörlosen 
 
 

 
 
 

Hörgeschädigte hören anders – auditives Wahrnehmungsverstehen der 
gesprochenen Sprache: 1) Wahrnehmungsverstehen beim leichtgradigen 
Schwerhörigen; 2) beim mittelgradigen Schwerhörigen; 3) beim hochgradigen 
Schwerhörigen; 4) beim hörpraktischen Gehörlosen; 5) beim absolut tauben 
Gehörlosen  (Abbildung: Jacobs, H. / Schneider, M., Weißhaupt, J. u.a. 1998) 
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2.2.4. Epidemiologische Ursachen von Hörbehinderungen 
 
 

 
 

(Abbildung:  Bernitzke, F. 2001, S.139) 
 
 
Die pathologische Bestimmung von Hörschäden erfolgt nach unterschiedlichen 
Gesichtspunkten (vgl. Große, K.-D. 2001, S.29): 
 

- nach der Art des Hörschadens – ausgehend von der Lokalisation der 
verursachenden Läsion(en) 

- nach der Art und dem Zeitpunkt des Auftretens des Hörschadens 
- nach dem Grad des Hörschadens (bereits erläutert im Kapitel 2.2.3.) 

 
Das Auftreten des Hörschadens kann erfolgen durch die Läsionen im Außen-, Mittel-, 
Innenohr, im Bereich der Hörbahn oder/und im Hörzentrum des Cortex. Andere 
mögliche Störungen können Hörschäden verursachen: die Störung des überschwelligen 
Hörens (z.B.: Recruitment wegen der Läsion der äußeren Haarzellen, pathologische 
Verdeckung, pathologischer Verlauf der Adaptation), die Störung des psychogenen 
Hörens (z.B.: Hörwahrnehmungstäuschung, Tinnitus). (vgl. ebd., S.29 ff.). 
 
 
Weiterhin sind die Ursachgruppen von Hörschädigung zu unterscheiden: erstens die 
angeborene und zweitens die pränatale, perinatale oder postnatale „erworbene“ 
Hörstörung. 
 

- Erstens wird die angeborene Hörstörung hervorgerufen durch eine(n) 
biogenetisch vererbte(n) Defekt oder autosomal-rezessive Entwicklungsaus-
setzung, der/die durch die hochfrequenzierte elektromagnetische Strahlung (z.B. 
Röntgenstrahlen, Gammastrahlen u.a.) oder durch das biogenetische 
Fehlbildungssyndrom (wie Alport-, Jervell-Lange-Nielsen-, Waardenburg-, 
Cockayne-, Pendred- und Usher-Syndrom) oder in manchen Fällen auch durch 
ein biogenetisches Funktionshemmnis nach einer psychogenetischen Einprägung 
zur Hörfunktionsblockade verursacht (besser ausgedrückt: durch, in der 
Evolutionstheorie erwähnten, präzygotischer Isolationsmechanismus = zeitlich 
begrenzte, ethologisch psychoeinwirkende habitusbedingte biomechanische 
Isolation zur Bildung neuer Seinsweise). 

 
- Zweitens (allgemein bekannt) entsteht während der pränatalen, perinatalen oder 

postnatalen Phase eine mögliche Hörstörung durch Außen-, Mittel- oder/und 
Innenohrmissbildungen (z.B.: Exostosen, Otosklerose, Geschwülste); Mittelohr- 
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oder/und Innenohrentzündungen; hörrindenbetreffende Hirnhautentzündung 
(Meningitis); chronischen Schnupfen (z.B. Diphtherie führt zu Tubenkatarrh, 
Paukenhöhlenerguss); Rhesusfaktor-Unverträglichkeit, hochfiebrige Viren- oder 
Bakterieninfektionskrankheiten (Scharlach, Röteln, Masern, Mumps, Zoster, 
Keuchhusten, Tuberkolose u.a.); Menière’sche Erkrankung (meist verbunden 
mit Tinnitus-Ohrensausen); Geburtskomplikationen (Frühgeburt, 
Geburtstrauma, Atemstillstand, Sauerstoffmangel); toxische Stoffeinwirkung, 
permanente Lärmeinwirkung (akutes oder chronisches Lärmtrauma); 
Alterbelastungen (Stoffwechsel-, Hörhaarzellen- und/oder Leistungsschwund); 
Drogen (Rauschgiftstoff, Arznei-Beruhigungsmittel, Nikotin, übermäßiger 
Alkohol); Unfälle (z.B.: Eindringen der schädlichen oder messerscharfen 
Fremdkörper); Globalisierungs-, Gewalttaten-, Wehrdienst- oder Kriegsursachen 
(Gehörorganbeschädigung durch Schädelbruch, Garantensplitter) u.a.. 

 
(vgl. Hamann, K.-F. 1991, S.55-100; vgl. Große, K.-D. 2001, S.35) 

 
 
Die oben unter zweitens genannten Ursachgruppen von Hörschädigung werden speziell 
in Zeitabschnitte aufgeteilt (vgl. Große, K.-D. 2001, S.35): pränatal (= vor der Geburt 
vorausgehend), perinatal (= den Zeitraum während der Geburt betreffend) und postnatal 
(nach der Geburt auftretend). 
 



 36

3. Hörbehinderung und ihre Auswirkung auf das Leben Hörbehinderter 
 
 
 
3.1. Grundriss – Folgenerscheinung durch die Hörbehinderung 
 
 

„Hör[laut]sprachbehinderte ist ein Sammelbegriff für die Gruppe der 
[Spätertaubten,] Gehörlosen und Schwerhörigen und beinhaltet, dass ein 
Hörschaden immer eine mehr oder weniger ausgeprägte Störung der 
[Laut]sprache – sowohl in Bezug auf die Aufnahme als auch die Wiedergabe – 
und der Sprechfähigkeit (Artikulation) der Betroffenen nach sich zieht.“ (Plath, 
P. 1995, S.111 f.). 

 
Auf eine Hörschädigung weisen folgende Auffälligkeiten im Verhalten des Menschen 
hin (vgl. Bernitzke, F. 2001, S.139): 
 
 
Der hörbehinderte Mensch 
 

- ist durch dauerhafte gravierende Beeinträchtigung seines Hörvermögens 
betroffen; 

 
- reagiert auf Geräusche gar nicht oder nur schwach; 

 
- folgt mit einer angespannten Aufmerksamkeitshaltung den Hörreizen; 

 
- hat Lokalisationsprobleme bei der Identifikation von Geräuschquellen (sein 

Blick schweift unsicher im Raum umher); 
 

- kann nicht differenzieren zwischen klangähnlichen Lauten; 
 

- singt falsch und scheint unmusikalisch zu sein; 
 

- ist in bezug auf seine Kommunikation besonderen Erschwernissen ausgesetzt 
und hat Kommunikationskonflikte mit Hörenden; 

 
- spricht in einer undeutlichen, verwaschenen Sprache (er spricht unpassend laut 

oder unmelodisch); 
 

- hat keine ausgeprägte Ausbalancierungskontrolle über die eigene Stimme; 
 

- muss sich auf das Lippenlesen künstlich erzeugter „richtig gesprochener“ 
Sprache konzentrieren und wird damit leicht überfordert, da dies für ihn sehr 
schwierig und anstrengend ist; 

 
- zeigt auf den gleichen Impuls unterschiedliche bzw. nicht angemessene 

Reaktionen; 
 

- beantwortet Fragen nicht oder missversteht die Fragen; 
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- bittet immer um die Wiederholung des unverstandenen oder zu schnell 

verlaufenden Gesprochenen; 
 

- hat wegen der lautsprachlich psychischen Unsicherheit und der häufigen 
Wiederholungen Konzentrationsstörungen bis hin zum Aufmerksamkeits-
Defizit-Syndrom entstehender Lernprobleme, Informationslücken, sozialer 
Probleme und Bildungsversagen; 

 
- muss oft leiden während der Kindheit, da es oft vorkommt, dass die hörenden 

Eltern sich in manchen Situationen schämen, hörgeschädigte „behinderte“ 
Kinder zu haben, und sie bewusst oder unbewusst vor anderen verstecken; 

 
- wird, insbesondere in seiner Kindheit, während der zwischenmenschlichen 

Gespräche anderer als Störfaktor angesehen, denn er ist wissensbegierig wie alle 
anderen Kinder; da hörbehinderte Kinder nicht hören können, unterbrechen sie 
oft in unpassenden Momenten bei einem Gespräch (in der Familie, unter 
Freunden u.a.) mit der Frage, was und worüber gesprochen wird, und nicht 
selten wird das als „einmischen“ oder „Störung“ empfunden (durch stetige 
Störfaktorbeachtung zieht sich der hörbehinderte Mensch immer mehr von der 
Kommunikation zurück und wird selbst daher immer mehr kontakt-, 
kommunikations- bzw. wissensarm); 

 
- hat einen sehr eingeschränkten oder gar keinen Zugang auf lautsprachmediale 

Informationen, z.B.: Radio, Fernsehen u.a.; 
 

- hat Beeinträchtigungen im Bereich des Erwerbs sowie der Entwicklung der 
Schriftsprache und erreicht anhand seiner Schriftsprachdefizite eingeschlossener 
Lautsprachprobleme in seinem Leben weniger; 

 
- hat selbst anhand seiner oben genannten zentralauditiven gravierenden 

Verarbeitungs- bzw. Wahrnehmungsstörung immer Konversations-, Wissens- 
bzw. Informationsdefizite (nach meiner Erfahrung laufen ca. 90 Prozent der 
kulturellen Aktivitäten der Hörenden über das Gehör); es kommt zu einer 
verzögerten Sprachentwicklung, geringen Wortschatzerweiterung, zu 
Schwierigkeiten in der Grammatik der Lautsprache (von Lese-Rechtschreib-
Schwäche bis hin zur Legasthenie) und ihren resultierenden (geistigen und 
sozialen) Entwicklungshemmungen (insbesondere Lernstörungen bis hin zum 
Schul- bzw. Lebensorientierungsaktivitätsversagen); 

 
- ist oft ein Außenstehender und gerät oft in Einsamkeit; 

 
- scheint im Allgemeinen unaufmerksam und desinteressiert, seine Aktivität ist 

impulsiver und ungesteuerter, was allgemein disziplinäre Schwierigkeiten 
hervorrufen kann; 

 
- hat Erschwernis in fast allen Lebensbereichen, in denen Kommunikation in 

Lautsprache bzw. Schriftsprache vorherrscht, ist daher meist kommunikativ von 
der hörenden Lautsprachgesellschaft abgeschnitten; 
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- bekommt von anderen Hörenden wenig Rücksicht, heimlicher Spott bzw. 
geistige Abwertungsrede (z.B.: Vorurteile oder Verspottung über die Gebärden-
sprache der Hörbehinderten) - vor allem in der Schule, am Arbeitsplatz bzw. 
beim Umgang mit Kollegen oder in der nicht selten „komischen“, 
missverständlichen, lächerlich erscheinenden Situation, die den hörbehinderten 
Menschen schließlich zur „Witzfigur“ macht, und hat deshalb oft eine 
verschlossene, abweisende, „misanthropische“ Persönlichkeitsentwicklung; 

 
- hat begleitende Nebenbehinderung, die durch emotionale und psychische 

Belastungen (gebildet durch Stress, Aggression, Frustration, Enttäuschung, 
Angst, Scham, Isolation, Abweisung, Unzugänglichkeit, Diskriminierung bzw. 
Vorurteil) hervortritt; 

 
- vermeidet immer mehr soziale Kontakte (Kontakt- bzw. Teilhabearmut) wegen 

der Gefahr von Missverständlichkeit bzw. der Unsicherheit und deren 
Unannehmlichkeiten während des Lautsprechens sowie auch des 
Schriftschreibens; 

 
- muss seinen Alltag anders organisieren als hörende Personen: technische 

Kommunikationshilfsmittel oder die Unterstützung durch personelle 
Kommunikationshilfen hilft ihn bei seinen täglichen Aufgaben; 

 
- kann sein eigenes Lautsprechen bestenfalls nur mit fremder Hilfe kontrollieren; 

muss sich immer durch Sprachübungen, Funktionsübungen des Hör- und des 
Sprechapparates, Artikulationsübungen bzw. Hörübungen behandeln bzw. 
therapieren lassen und hat selbst immer eine negative psychische 
Begleiterscheinung wie Stress, Frustration, Motivationsvernachlässigung u.a.; 

 
- nimmt die Sprache überwiegend mit den Augen wahr und ist ausschließlich im 

besten Fall ein Augenmensch; 
 

- benötigt als Augenmensch alternativ visuellorientierte Kommunikationsmittel, 
die er für seine Wissensentwicklung anwendet, um die Begriffe und Lerninhalte 
besser verstehen, richtig schriftlich buchstabieren und somit besser die 
Lautsprache erlernen sowie die Welt verstehen zu können, mit dieser alternativ 
kann er seine psychische, emotionale, soziale sowie kognitive Entwicklung 
entsprechender Leistungsfähigkeit wie die Hörender am besten gewährleisten. 

 
 
Mit diesen eben erwähnten Punkten kann man zu einem Bild zusammenfassend 
rekonstruieren, das eine allgemeine Basisaussage über die Auswirkung der 
Hörbehinderung auf das Leben Hörbehinderter gibt. 
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3.2. Technischer Hörhilfenbedarf Hörbehinderter 
 
 

Gehörbezogene technische Hilfen für Hörbehinderte sind die Hörgeräte, Monotrainer 
(Externer Lautsprecher und Vibrator) und Direktreizgehörprothesen (= Hörimplantate 
wie Cochlea-Implantat bzw. Hirnstamm-Implantat). Diese Hilfen kommen zur 
therapeutischen Behandlung einer Hörschädigung 
 

„dann in Frage, wenn eine Hörverbesserung mit einer medikamentösen oder 
einer operativen Therapie nicht mehr erreicht werden kann. Das Prinzip 
[gehörbezogener technischer Hilfen] besteht in der [elektrischen] Verstärkung 
der Schalleindrücke ähnlich wie bei einem Lautsprecher. Sie haben das Ziel, 
Schall für das [geschädigte] Ohr so zu verstärken, dass er für den [Betroffenen] 
hörbar wird.“ (Hamann, K.-F. 1991, S.113). 

 
Neben Direktreizgehörprothesen, über die ich bereits oben kurz geschrieben habe, gibt 
es verschiedene Varianten von Hörgeräten zur indirekten Reizung der Haarsinneszellen 
(vgl. Hamann, K.-F. 1991, S.118): Taschengeräte (TG), Hörbrillen (CROS), Hinter-
dem-Ohr-Geräte (HdO), In-dem-Ohr-Geräte (IdO), Gehörgang-Concha-Gerät, Lymphe-
Knochenleitungshörer und Mikrophon-Hörer-Ultrakurzwellenmikroportanlage. Die 
Hörgeschädigten verwenden meist HdO (78,4 % von 100 %) und IdO (19,5 % von 100 
%). Geringer ist die Verwendung der TG (0,8 %) und CROS (1,3 %). 
 
 

 
 

Grundaufbau eines Hörgerätes 
 

       
 

HdO-Gerät (links) und IdO-Gerät (rechts) im Vergleich 
(Abbildung:  Hamann, K.-F. 1991, S.117, 199, 120) 
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In erster Linie werden Hörverlust und Hörbehinderung von den Medizinern 
diagnostisch festgestellt. Von dort bekommt man die ersten Informationen, wie es 
weitergehen kann. Den Menschen wieder „funktionierend“ zu machen ist höchste 
Priorität nach einer medizinischen Philosophie bei den Medizinern. Es wird über 
Hörhilfen gesprochen und die Mediziner überprüfen die Frage, ob das Cochlea-
Implantat statt übliche Hörgeräte bei der betroffenen Person eingesetzt werden kann. 
Dabei wissen sie, dass das Cochlea-Implantat einem Menschen, der einen Hörverlust 
erlitt, die Hörfähigkeit nur zu einem Teil zurückgeben kann. Neben den technisch-
medizinischen Hörhilfenmöglichkeiten spielt bei hörbehinderten Menschen auch die 
kommunikativ-therapeutische Nachbehandlung (lautsprachliche Erziehung verbunden 
mit intensivem Hörtraining durch Hörtaktik) zur Entwicklung der physiologischen bzw. 
psychischen Hörfähigkeit eine wichtige Rolle, um einen Erfolg beim Hören sowie beim 
Lautsprechen mit Hörhilfen zu erzielen. 
 
Sobald hörbehinderte Menschen in Kommunikationssituationen sich beraten, 
verhandeln, behandeln, unterstützen, unterhalten u.a. lassen wollen, haben sie das 
Recht, zur Absicherung der Kommunikation andere Kommunikationshilfen im Bezug 
ihrer Kommunikationsfähigkeit in Anspruch zu nehmen, die sie – neben den hier oben 
aufgezeigten technischen Hörhilfen – brauchen. Sie haben ein Wahlrecht zwischen den 
verschiedenen für sie in Betracht kommenden Kommunikationshilfen. Nach meiner 
Ansicht sind die allgemein bekannten Kommunikationshilfen für Hörbehinderte (siehe 
auch Anhang A betreffs der Personellen Kommunikationshilfe): 
 

- der Gebärdensprachdolmetscher (GSD), 
- der Relaisdolmetscher (RD), 
- der Schriftdolmetscher (SD), 
- der Simultanschriftdolmetscher (SSD), 
- der Oraldolmetscher (OD), 
- Webcam- oder Bildtelefon-Dolmetscher (TeleSignD), 
- die nichtelektronischen Kommunikationshilfen (z.B.: Hilfen zum 

Lippenlesen/Sprechenlernen; manuelle Schreibmittel; Kommunikationsbücher 
bzw. –tafeln) sowie auch 

- die anderen elektronischen Kommunikationshilfen (Spezielle Telegeräte; 
Spracheingabe- und/oder Sprachausgabe-Geräte mit einer ‚Speech-in-Text-in-
Speech’-Technologie; Lichtblitz- oder Vibrationssignalgeräte). 

 
Diese Hilfen zur Förderung, Unterstützung, Wahrung bzw. Absicherung der 
Wahrnehmung und Kommunikation in allen Lebensbereichen Hörbehinderter, über die 
ich bereits in meiner Hausarbeit „Ausgewählte deutsche Behindertengesetze für 
Hörbehinderte: Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) und Sozialgesetzbuch IX 
(SGB IX)“ (Wartenberg, T. 2004b) ausführlich geschrieben habe, sind längst als fester 
Bestandteil in die Rehabilitation und Integration Hörbehinderter eingegangen und 
werden – in der Bundesrepublik Deutschland – nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) und 
dem Bundesbehindertengleichstellungsgesetz (BGG) sozialpolitisch, juristisch bzw. 
finanzell geregelt. 
 
Also nicht nur die technischen Hörhilfen sind für die Hörbehinderten sehr wichtig bzw. 
hilfreich, sondern auch die anderen Kommunikationshilfen. Dazu kommen einige 
besondere Kommunikationsformen zum lückenlosen Verständnis bzw. zur 
entspannenden Unterstützung Hörbehinderter, die zur vollständigen Absicherung einer 
Kommunikationssituation führen können, in Betracht..... 
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3.3. Deutsche Kommunikationsformen Hörbehinderter 
 
 
Die deutschen Kommunikationsformen der Hörbehinderten sind (vgl. Leven, R. 1997, 
S.26): 
 
 

- Deutsche Lautsprache (DLS) 
 

- Deutsche Schriftsprache (DSS) 
 

- Deutsches Fingeralphabet (DFA) 
 

- Deutsche Lautsprachbegleitende Gebärde (DLBG) und 
 

- Deutsche Gebärdensprache (DGS). 
 
 
Bei allen Hörbehinderten ist ein antlitzgerichtetes Sprechen mit Blickkontakt und 
deutlich artikulierten Mundbild von entscheidender Bedeutung. Dabei unterstützten 
Gestik, Mimik und Körpersprache bis hin zum pantomimischen Nachstellen von 
Situationen und Sachen allmählich das gesamte Sprachverständnis. 
 
Ebenfalls können auch Zeichnungen sowie Schriften in der Kommunikation zur 
Sicherung der Konservation von komplexen bzw. komplizierten Sachverhalten bzw. 
Sachen eingesetzt werden. 
 
Ganz anders verstehen Taubblinde die vermittelten Informationen durch das ‚Gebärden-
am-Körper’ (→ eine speziell taktilorientierte Gebärdensprache für Taubblinden: vgl. 
Brendel, S. 2003) sowie auch durch Lormen. 
 
 

            
 

Taktile Gebärde der DGS bei den Taubblinden 
(Abbildung: Brendel, S. 2003, S.430, 435) 
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Lormen ist ein Tast-Alphabet, 
welches das Tippen von Buchstaben in die Hand beinhaltet. 

(Abbildung:  Plath, P. 1995, S.154) 
 
 
Hier möchte ich nur die DFA, DGS und DLBG kurz erläutern. Die Deutsche 
Lautsprache und Schriftsprache sind bereits gut bekannt. 
 
 
 
Deutsches Fingeralphabet (DFA) 
 
Das Deutsche Fingeralphabet ist „ein System, das die Schriftzeichen der [deutschen] 
Sprache (Grapheme) in entsprechenden Hand- und Fingerformen wiedergibt und somit 
als Kommunikationshilfe für [Spätertaubte,] Gehörlose und Schwerhörige dienen kann.“ 
(Plath, P. 1995, S.67). 
 
 




